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UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

        
Weihnachten 
FROHE

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Im Namen des Gemeinderates, des Ortschaftsrates, der Mitarbeiter der Verwaltung und ganz 
persönlich wünsche ich Ihnen frohe, besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie für das Neue 
Jahr 2023 alles Gute, Gesundheit und Zuversicht.

Haben Sie vielen Dank für das vertrauensvolle Miteinander in dieser anhaltend herausfor-
dernden Zeit.

Ihr Bürgermeister
Jürgen Stukle 

Es liegt an uns, Veränderungen nicht 
zu fürchten, sondern sie als Aufgabe 

anzunehmen. 
 

Joachim Gauck
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Wichtige Rufnummern – Informationen E-Mail: info@frickingen.de
Internet: www.Frickingen.de

Tüftler Werkstatt Museum in Altheim 
Hauptstr. 1
Öffnungszeiten (Mai - Oktober): 
Sonn-  und feiertags 10.30 – 12.00 Uhr
Bodensee-Obstmuseum in Frickingen 
Kirchstraße 9
Öffnungszeiten (Mai - Oktober): 
Sonn-  und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Gerber Museum zur Lohmühle in Leustetten
Dorfstr.  14
Öffnungszeiten (Mai - Oktober): 
Sonn- und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Gruppenführungen  
nach Vereinbarung 07554/983030
Naturerlebnisbad 
Leustetten  07554/9864717
Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH, 
Marian Duram, Heiligenbreite 34,
88662 Überlingen Tel. 07551/9471937
Wasserversorgung 07554/471
Wassermeister Markus Unger 0171/2740014
Stromversorgung STADTWERK AM SEE  
Kundenberatung, Abrechnung kostenfrei  
 0800/505 2000 
Störfallnummer kostenfrei 0800/505 3333

Ärzte
Gemeinschaftspraxis Dr. Konrad Bäuerle &  
Julia Veil  07554/9865385
Hausärztlich internistische Praxis
Sylvain Behrenberg 07554/7939709
Dr. med. Frank Jürgensen  07554/2104455
Zahnarzt 
Dr. Moritz Geiger 07554/8501
Praxis für Ergotherapie 0171/8366209
Cornelia Christiana Winkler 07554/9600 
Reittherapie
Heidi Vogler, Reittherapeutin  0176/31763624 
Praxis für Psychotherapie   
Ruth-Anne Feinäugle 07554 / 9896484
Krankengymnastik
Physioteam Joos 07554/987199
Helge Weissenborn, Elke Gehrum-Bußmann
 07554/989552
Eurythmie Gerhild Bee  07554/9891914
Heileurythmie Praxis Geraldine Winter
 07554/8865
Heilpraktiker Clemens Steiner 07554/9872981
Heilpraktikerin/ 
Psychotherapie Mirjana Allweier 0172/3063584
Entspannungstherapie, Pädagogik 
Daniela Krumpak 07554/9879969
Atlasbehandlung  
Britta Hogg-Rechtsteiner     07554/987936
Logopädie
Hélène Mayer 07554 9897867

Tierarzt
Fleischbeschauer Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Padur/Merk, Frickingen 07554/226
Tierkörperbeseitigung, Orsingen 07774/93390

Apotheken
Salem
Ratsapotheke, Bahnhofstr. 1 07553/8773
Schlossseeapotheke  07553/8285600
Heiligenberg
Schlossapotheke 07554/250
Den jeweiligen Wochenend- bzw. Notdienst können Sie 
dem Wochenblatt und dem Südkurier entnehmen.

Notrufe
Polizei-Notruf 110
Salem 07553/82690
Überlingen 07551/8040

Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Kommandant Matthias Seibert  0176 96495326
 

Rettungsdienst und Notarzt 112
Rettungsleitstelle und 
Krankentransport 19222

allg. ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztl. Notfalldienst 0761/120 120 00
(Festnetzpreis 14 ct/min., Mobilfunkpreise 
max. 42 ct/min; Bandansage

Soziale Dienste
Miteinander Bürger-Selbsthilfe
Frickingen e.V. (Anrufbeantworter)  07554/9830-50

Sozialer Fahrdienst Linzgau Shuttle 
befördert Senioren sowie hilfebedürftige und 
mobilitätseingeschränkte Menschen unentgeltlich
Fahrtwunsch anmelden 07553 – 83 600 33

Sozialstation Bodensee
Pflegeberatung Frickingen 
Sprechzeiten im Rathaus: 
Montag, 14 bis 16 Uhr 
Donnerstag, 9 bis 11 Uhr
Telefon:  07554/9830-53

Generation 60+
Hr. Karl-Heinz Hofele 07554/8733

Selbsthilfegruppe für Suchtkranke
Freundeskreis Mimmenhausen
Pfarrheim Mimmenhausen, Kirchgasse 1
jeden Dienstag 19.30 Uhr 07554/2104305
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke
Heiligenberg 07554/8129
Hospizgruppe Salem 07553/6667

VdK-Ortsverband Frickingen & 
Kreisseniorenrat
Hans-Peter Kliemchen, Tel. + Fax 07554/8745

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis
 07541/4893626

Sonstige Dienste/Einrichtungen

Kirchen
Kath. Pfarrbüro Frickingen 07553/91 99 44 23 
Fax  07553/ 91 99 44 48
Kath. Pfarramt Salem  07553/ 91 99 44 0 
Ev. Pfarramt Salem 07553 280
Fax: 07553 6408 

Schornsteinfeger
Mark Gruber  07552 / 3959300
Heiligenholz 11, Heiligenberg

Bestattungen:
Markus Allweier 07554/461

Dorfhelferinneneinsatzleitung
Tatjana Ziegler 07554/983020
oder Heike Senger 07771/87591477

Postagentur in Altheim
Mo. + Di. + Do. + Fr. 14.00 – 16.30 Uhr
Mi. + Sa 09.00 – 11.30 Uhr

Amtsblatt der Gemeinde Frickingen / Impressum
Herausgeber und verantwortl. für  den redaktionellen Teil: Bürgermeisteramt Frickingen (Rathaus), 88699 Frickingen, Tel. 07554/98300. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag  Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/9317-11, 
Fax 07771/9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Gemeinde Frickingen, Kirchstraße 7
Bgm. Jürgen Stukle 07554/98300
Sekretariat 07554/98300
Standes- und Meldeamt 07554/983020
Bau- und Hauptamt 07554/983040
Kasse/Steueramt 07554/983060
Finanzverwaltung 07554/983070
Tourismus/Kultur  07554/983030
Kommunale Nachhaltigkeit  07554/983031
Fax: 07554/983012

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Montag – Freitag nach Terminabsprache

1. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Walter Städele 07554/9566

2. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Michael Baader 07554/9203 

Ortsvorsteherin Leustetten
Frau Antoinette Kieback
Sprechstunden:
nach telef. Vereinbarung. 07554/9651

Abwasserzweckverband:
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554/1260

Bauhof:
Bauhofleiter
Martin Barth 0151/18932775

Forstverwaltung:
Förster Walter Städele 07554/9223

Gemeindehallen
Benvenut-Stengele-Haus 07554/97165 
in Altheim
Hallenmeister Jürgen Rauscher  0176 / 85608807
Graf-Burchard-Halle 07554/14 47 
in Frickingen
Hallenmeister
Bernhard Maurer 0175/4642717
Altes Schulhaus
in Leustetten 07554/9651

Kinderbetreuungseinrichtungen/Schule
Kath. Kindergarten, 
Frickingen 07554/505
Kinderhaus 
Altheim 07554/8682
Waldorfkindergarten 07554/990859
Frickingen
Kinderkrippe Altheim 07554/9865675
Grundschule Frickingen 07554/8520
Familientreff
Fr. Monkos 07554/9898833
Tagesmüttervermittlung
Katarina Schulz 07553/7932

Müllabfuhr jeden Mittwoch im Wechsel, 
Biomüll/Restmüll siehe Abfuhrplan. 
Fragen zum Müll? 07541/2045199

Wertstoffhof in Frickingen:
Container für Altglas, Altpapier, Metall + Dosen 
Auch Anlieferung von Altkleidern möglich 
Öffnungszeiten:
Freitags 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstags 09.00 – 12.00 Uhr
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Mitteilungen der Gemeinde

Weihnachtsgruß  
vom Familientreff 
„Zeit zu schweigen, zu lauschen, 
in sich zu gehen. 
Nur wer die Ruhe beherrscht, kann die Wun-
der sehen, 
die der Geist der Weihnacht den Menschen 
schenkt 
und im Denken fühlt, mit dem Herzen 
denkt.“ 
  
Liebe Familien, liebe großen  
und kleinen Leut, 
Wir wünschen euch ein frohes Weihnachts-
fest und eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Vielleicht ist im größten Geschenk mit der 
roten Schleife eine große Portion Zeit – zum 
Spielen, Lesen und miteinander-Sein. Viel-
leicht auch, um zu lauschen und zu schwei-
gen und dem Lärm der Welt ein paar Tage 
zu entsagen. 
Genießt es. Wir freuen uns auf Begegnung 
mit euch im neuen Jahr – ab dem 9. Januar 
beginnen unsere Angebote und Kurse wie-
der. 
Bei Schwierigkeiten und Nöten ist der Allge-
meine Soziale Dienst auch während der Fei-
ertage erreichbar: 07541/204 5696. 
  
Danke für euer Vertrauen und das miteinan-
der-Wachsen, auch in diesem Jahr! 
Euer Team vom Familientreff 
Treffleitung Hannah Monkos, 
hannah.monoks@bodenseekreis.de 

Jubilare 
Im Namen der Gemeinde Frickingen gratuliert Bürgermeister Jürgen Stukle den Jubilarinnen 
und Jubilaren sehr herzlich und wünscht Gesundheit und Wohlergehen. 
  
Altersjubilare im Monat Januar 2023 
Geburtsdatum Alter Jubilar Anschrift Ortsteil  
08.01.1948 75 Birkenmaier, Karl-Heinz Rebweg 16    
09.01.1938 85 Tylla, Elisabeth Berta Maria Geiswinkel 2 A Altheim  
10.01.1953 70 Haug, Heidi Waltraut Riedblick 4 Leustetten  
16.01.1953 70 Schat, Reinhard Zur Oberen Mühle 8 Altheim  
22.01.1953 70 Rosenbaum, Therese Oberauäcker 3    
  
Wir bitten um Beachtung: 
Es werden alle Geburtstage ab dem 70. Lebensjahr in 5-Jahresschritten, ab dem 100. Lebensjahr in 1-Jahresschritten und alle Ehejubilare (Gol-
dene, Diamantene Hochzeit und weitere) veröffentlicht. Sofern Sie keine Veröffentlichung Ihres Geburtstages oder Ehejubiläums wünschen, 
teilen Sie es bitte dem Einwohnermeldeamt mit. 

Herzlichen Glückwunsch! 
Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, fei-
erte Herr Richard Straßer aus Leustet-
ten seinen 80. Geburtstag. 

Bürgermeister Jürgen Stukle und Orts-
vorsteherin Antoinette Kieback gratu-
lierten dem Jubilar und wünschten ihm 
viel Gesundheit, Glück, Zufriedenheit 
sowie weitere gesegnete Jahre. 

Richard Straßer zusammen mit Bürgermeister 
Jürgen Stukle und Ortsvorsteherin Antoinette 
Kieback Foto: Markus Straßer

Vorankündigung Bürger-
neujahrsempfang 2023
Einladung
Im Namen der Gemeinde Frickingen 
lade ich Sie recht herzlich zum 
Bürgerneujahrsempfang 
am Sonntag, dem 15. Januar 2023  
um 19.00 Uhr 
in die Graf-Burchard-Halle ein. 

Ihr
Jürgen Stukle
Bürgermeister 

Das Amtsblatt macht Pause 
In der Woche 52 erscheint kein Amts-
blatt. 
Das erste Amtsblatt im neuen Jahr er-
scheint in KW 02 am 12.01.2022 mit Re-
daktionsschluss am 10.01.2022. 

Wir bitten, dies bei den Planungen zu 
berücksichtigen. 

Gemeindliche Hallen geschlossen 
Bitte beachten Sie, dass die gemeindlichen Hallen in Frickingen und Altheim sowie das 
Alte Schulhaus in Leustetten in den Weihnachtsferien für den Trainingsbetrieb geschlos-
sen sind. 

Öffnungszeiten des  
Rathauses in der  
Kalenderwoche 52/2022 
Nach Weihnachten bis Silvester (27. bis 
30.12.2022 jew. einschließlich) bleibt 
das Rathaus geschlossen. 

Ab Montag, den 02.01.2023 erreichen 
Sie uns zu den üblichen Öffnungszei-
ten. 

Wir bitten um Beachtung. 

An alle Vereine  
Alle unsere gemeindeeigenen Gebäu-
de erhalten an den Außentüren  eine 
neue Schließanlage. Der Zugang zu den 
einzelnen Gebäuden funktioniert dann 
nur noch mittels eines elektronischen 
Transponders. Dieser ist auf jede Person 
individuell programmiert. 

Diesen Transponder erhalten Sie ab so-
fort im Rathaus – Einwohnermeldeamt, 
bei Frau Ziegler und Frau Baur. 

Die neuen Schließzylinder werden am 
17.01.2023 bei allen Gebäuden ein-
gebaut. Ab diesem Datum ist der Zu-
gang ausschließlich nur noch mit dem 
Transponder möglich. 

Daher bitten wir Sie bis zum 
13.01.2023 Ihren Transponder im Rat-
haus abzuholen. 
Des weiteren muss einen Kaution in 
Höhe von 50€ hinterlegt werden.
  
Ihre Gemeindeverwaltung
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Leustetter Weihnachtsgrüße  
W - wie Weihnachten
Weiße Weihnacht wunderbar -
Winterträume werden wahr,
Weihnachtsmänner weitgereist -
Wattebärte windvereist.
 
Weiße Wiesen, weiße Wälder,
wunderschöne Wolkenfelder,
wahre Weihnachtssehnsucht wacht
wo Winterlandschaft weißerstarrt,
 
wünsch wohlige Weihnachtszeit;
Weihnachtsfriedlichkeit weltweit!
 
von Hildegard Hack 
  
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Ort-
schaftsrates, ein besinnliches, gesegnetes 
und wohliges Weihnachtsfest, besonders 
auch den kranken und älteren Mitmen-
schen. 
Und weltweit wünschen wir Weihnachts-
friedlichkeit. 
  
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich 
Ihre Ortsvorsteherin 
Antoinette Kieback 
 

 

Sozialstation  
Salem 
Pflegeberatung macht kurze Pause 
Das Pflegeberatungsbüro der Sozialstation 
in Frickingen bleibt urlaubsbedingt vom 
2. bis 8. Januar geschlossen. Ab Montag, 9. 
Januar können sich Interessierte wieder wie 
gewohnt montags von 14 bis 16 Uhr sowie 
donnerstags von 9 bis 11 Uhr kostenlos und 
unverbindlich rund ums Thema ambulante 
Pflege der Sozialstation Bodensee beraten 
lassen. Das Pflegeberatungsbüro befindet 
sich im Erdgeschoss des Rathauses in der 
Kirchstraße 7.
Telefonische Auskunft ist von montags bis 
freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 
07554/983053 erhältlich. Per E-Mail ist das 
Beratungsbüro unter buero-frickingen@
sozialstation-bodensee.de erreichbar. 
  
Sozialstation Bodensee e.V.
Pflegebereich Salem
Amtsgericht Freiburg Nr. 580211
Vorstand: Wolfgang Jauch (Vors.), Andreas 
Pfeifer 
Leutkirch 20
88682 Salem
Telefon: 07553/9222-0
Fax: 07553/9222-33
E-Mail: info@sozialstation-salem.de
www.sozialstation-bodensee.de 
  

 

Monatliches  
Treffen Feuerwehr 
Die Feuerwehr Abt. Altersmannschaft 
trifft sich zum Monatlichen Treffen am 
11.01.2023 um 19:30  im Gasthaus Ahäusle 
Bruckfelden. 

Auch bei der 14. Weihnachts-
baumaktion alle Wünsche 
erfüllt! 
Schon von vielen wurde der Weihnachts-
baum mit den roten und grünen Wunsch-
kärtchen, der den Advent einläutet, erwar-
tet. Es gibt viele treue Schenkende, Familien, 
die mit ihren Kindern ein anderes Kind an 
Weihnachten mitbedenken und beschenken 
möchten. Nachfrage gab es auch nach Seni-
orenwünschen und Spendenkärtchen. Rasch 
wurden die Wünsche am Baum weniger und 
die Berge von liebevoll verpackten Geschen-
ken im Rathaus in Frickingen größer. 
Die Gemeinde Frickingen hatte zum zweiten 
Mal einen eigenen Weihnachtsbaum, dieses 
Jahr mit 59 Wünschen. Alle Geschenke wur-
den Frau Monkos, Leiterin des Familientreffs 
Frickingen und Mitarbeiterin Jugendamt 
Bodenseekreis übergeben. Frau Monkos 
sorgt mit ihrem Team dafür, dass die Ge-
schenke rechtzeitig ankommen. Die Spen-
den werden in Form von Lebensmittelein-
kaufsgutscheinen an Familien und Senioren, 
die wenig für ein weihnachtliches, festliches 
Mahl übrig haben, gegeben.   
Wir Soroptimistinnen sind sehr dankbar, 
dass wir wieder auf die Unterstützung der 
Gemeinde Frickingen zählen konnten. 
Die finanzielle und persönliche Situation in 
den Familien hat sich im Vergleich zum letz-
ten Jahr durch die Pandemiesituation und 
nun auch durch die erhöhten Energiekosten 
nicht verbessert. Wie ermutigend ist es zu 
erleben, wie viele Menschen trotz eigener 
Sorgen und Nöte den Kindern aus diesen 
Familien und den SeniorInnen eine Freude 
bereiten möchten. Ein Herzliches Danke-
schön für Ihre treue Unterstützung. 

Wenn Sie sich für unsere Projekte interessie-
ren und noch für die Weihnachtsbaumakti-
on spenden möchten, können sie dies über 
folgendes Konto der Sorop Hilfe e.V. Überlin-
gen bei der Sparkasse Bodensee (IBAN DE 76 
6905 0001 0001 1105 76, BIC SOLADES1KNZ) 
tun. Die Spenden werden ausschließlich für 
Kinder und Senioren verwandt. 

Informationen über uns erhalten sie über 
www.clubueberlingen.soroptimist.de 

Frickinger Apfellauf  
Spendenübergabe 
Rechtzeitig zum Weihnachtsfest konnten 
das Organisationsteam des Frickinger Apfel-
laufs, Hauptsponsor Josef Baader für die Bä-
ckerei Baader und Bürgermeister Stukle die 
Spende aus dem diesjährigen Apfellauf an 
das Projekt „Brotlauf“ von Brot für die Welt 
übergeben.

Stellvertretend nahm die Überlinger Deka-
nin Regine Klusmann die Spende, symbo-
lisch in Form eines Lebkuchens, entgegen.
Sie dankte besonders den Kindern des Kin-
derhauses und der Grundschule, die durch 
Ihr beherztes Laufen beim Benefizlauf be-
merkenswerte 1.296,50 EUR für das Projekt 
in Mosambik gesammelt haben. Sowohl die 
Gemeinde Frickingen, wie auch die Bäckerei 
Baader spendeten zudem einen anteiligen 
Betrag aus den einzelnen Anmeldegebüh-
ren an das Projekt. Abschließend betonte 
Dekanin Klusmann die Wichtigkeit der Un-
terstützung der Menschen im globalen Sü-
den in Form von Hilfe zur Selbsthilfe und 
freute sich, dass der Frickinger Apfellauf 
durch seine soziale Komponente hierzu bei-
trage. 

von links: Birgit Hagg, Josef Baader, Franziska Baa-
der, Dekanin Regine Klusmann, Peter Siegel, Birgit 
Bergmüller, Bürgermeister Jürgen Stukle und Kinder 
des Kinderhauses Altheim

FUNDSACHEN 
-  Brille 

-  Schlüssel 

-  Handy‘s 

-  Bluetooth Lautsprecher 

-  Fahrradhelm 

-  Kapuzenpullover 

-  Mountainbike 

-  Geldbeutel 

-  Kindersteppjacke Gr. 116 

-  Fahrräder 

-  Audiautoschlüssel 

-  Kindersandale  

Infos erhalten Sie unter Tel. 9830-10
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Rückblick auf eine erfolgrei-
che Krippenausstellung 2022 
Nach „zweijähriger Zwangspause“ konnte 
am 3. Adventswochenende endlich wieder 
die kleine aber feine Ausstellung der selbst-
geschaffenen Werke der Krippenbauer statt-
finden. Nachdem es pandemiebedingt auch 
in der Krippenwerkstatt von Rudi Matt die 
letzten 2 Jahre eher ruhiger zuging, wurde 
ab diesem Frühjahr wieder unter seiner An-
leitung umso fleißiger gewerkelt, gehäm-
mert, gemalt und vor allem gelacht! 
 
In diesem Jahr haben 22 Kursbesucher in 
der „Krippelewerkstatt“ von Rudi und The-
res ihre ganz persönliche und einmalige 
Krippe gebaut. Diese „Unikate“ werden 
dann im Rahmen dieses kleinen, feierlichen 
Abschlusses den interessierten Besuchern 
gezeigt, bevor sie endgültig an ihre „neuen 
Bestimmungsorte“, den Wohnzimmern und 
Stuben der stolzen Besitzer, nach Hause 
entlassen werden. Es konnten wieder Later-
nenkrippen, Landschaftskrippen mit ihren 
einzigartigen Details und überwiegend im 
heimatlichen Baustil erbaute Krippen ent-
deckt werden. 
 
Nicht fehlen durfte bei dieser Neuauflage 
natürlich auch das kleine Adventskonzert 
am Samstagabend. Die jungen Nachwuchs-
musikanten des Musikvereins Frickingen 
stimmten Ihre Zuhörer mit Weihnachtslie-
dern auf das kommende Weihnachtsfest ein, 
und bei Glühwein und Punsch konnten auch 
die kühlen Temperaturen gut überstanden 
werden. 
 
Durch das Ausstellungswochenende kön-
nen Herr und Frau Matt den aus Kaffee- und 
Kuchenverkauf erwirtschafteten Erlös von 
820 Euro jeweils zu gleichen Teilen an die 
Jugendabteilungen der Musikvereine Fri-
ckingen und Weildorf überreichen. In die-
sem Zuge möchten sich Herr Matt und seine 
Frau nochmals recht herzlich bei Herrn Bür-
germeister Jürgen Stukle für die feierliche 
Eröffnung bedanken, Josef Baader für die 
großzügige Brezele und Zopf Spende und 
natürlich allen Kuchenspendern und fleißi-
gen Helfern recht herzlich „Danke“ sagen! 
 
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start 
ins neue Jahr 2023 und hoffen auf ein Wie-
dersehen am 3.Adventswochenende 2023! 

Nachhaltiges Frickingen

Amtliche Bekanntmachungen

Bericht zur Sitzung des Ge-
meinderates vom 13.12.2022 
TOP 
Bekanntgaben des Bürgermeisters 
Bürgermeister Jürgen Stukle informierte 
darüber, dass am Sonntag, dem 15. Janu-
ar 2023 der Bürgerneujahrsempfang der 
Gemeinde stattfinden werde. Der letzte 
Bürgerneujahrsempfang sei im Jahre 2020 
gewesen. Am 01. Januar 2023 sei das Neu-
jahrskonzert der Konstanzer Philharmonie in 
der Graf-Burchard-Halle geplant. 
  
TOP 
Neufassung zur Satzung über die Erhe-
bung der Grundsteuer und Gewerbesteuer
Die gemeindlichen Steuern (Grundsteuern A+ 
B, Gewerbsteuer) werden nach Festlegung 
der Einheitswerte durch das Finanzamt über 
die vom Gemeinderat festgelegten Hebesät-
ze berechnet. 
  
Es gelten dabei seit 01.01.2010 unverändert 
folgende Sätze: 

Grundsteuer A  320 v. H.
Grundsteuer B  320 v. H.
Gewerbesteuer  340 v. H. 
  
Im Herbst dieses Jahres hat unsere Rechts- 
und Fachaufsicht im Landratsamt Boden-
seekreis bekanntermaßen die überörtliche 
Prüfung für die Rechnungsjahre 2016 -2019 
durchgeführt. 
  
Dabei hat das Kommunalamt im Prüfbericht 
auf Seite 9 wie folgt angemahnt: 
  
„Die Hebesätze der Realsteuern (Grund-
steuer) erreichen durchgängig nicht den 
Landesdurschnitt. Es wird daher dringend 
empfohlen, die weit unter dem Durchschnitt 
liegenden Hebesätze der Grundsteuer anzu-
heben, um alle Ertragsmöglichkeiten auszu-
schöpfen und damit die Einnahmeseite zu 
stärken“. 
  
Die Kommunen sind entsprechend dazu 
auch verpflichtet. Insbesondere mit der Fest-
legung der Hebesätze besitzt der Gemeinde-
rat die Möglichkeit, die Beschaffung seiner 
Eigenmittel zu gestalten.  
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Ein Abgleich mit den höheren Hebesätzen in 
den Nachbargemeinden zeigt, dass es gebo-
ten ist, die Hebesätze für Frickingen auf das 
durchschnittliche Niveau der Gemeinden im 
Bodenseekreis anzupassen: 

alt neu nachrichtlich  

Land 
Ba-Wü Kreis

zum 
01.01. 
2023

2021 2022

Grund-
steuer A

320 
v.H.

350 
v.H.

367 
v.H.

341 
v.H. 

Grund-
steuer B

320 
v.H.

350 
v.H. 

404 
v.H.

359 
v.H. 

Gewer-
besteuer

340 
v.H.

unver-
ändert

370 
v.H.

353 
v.H. 

  
Gerechnet für ein bebautes Grundstück mit 
einem Einfamilienhaus in der Gemeinde be-
deutet dies eine Erhöhung um ca. 30,- € im 
Jahr. 

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde 
jedoch bringt die Anpassung in Summe bei 
der Grundsteuer B ein Plus von ca. 30 T€ und 
bei der Grundsteuer A von ca. 5 T€. Die hö-
heren Erträge sind auch notwendig, um die 
steigenden Aufwendungen zu decken. 

Der Gemeinderat hat die unter den ‚Amtli-
chen Bekanntmachungen‘ veröffentlichte 
neue Hebesatzsatzung beschlossen und 
dabei einer Anpassung des Hebesatzes zur 
Erhebung der Grundsteuern A und B auf je-
weils 350 v. H. zum 01.01.2023 zugestimmt. 
  
TOP 
Neufassung zur Satzung über die  
Erhebung einer Hundesteuer 
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, 
mit der das Halten von Hunden besteuert 
wird. Sie ist die einzigste Pflichtsteuer, wel-
che jede Gemeinde nach § 9 Absatz 3 Kom-
munalabgabengesetz (KAG) erheben muss. 
Den Steuersatz bzw. Ermäßigungen und Be-
freiungen werden in der Satzung geregelt. 

Derzeit zahlen Hundebesitzer für den Erst-
hund 85 € und für einen Zweithund 170 €. 
  
Wie jede andere Steuer ist die Hundesteuer 
eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine 
bestimmte Leistung gegenübersteht und 
die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur 
Finanzierung aller kommunalen Aufgaben 
mitverwendet wird. 
  
Vom Gemeinderat wurde angeregt, die 
Hundesteuer zu erhöhen, da durch die Ent-
sorgung der Hundekottüten ein vermehrter 
Aufwand entstanden ist. 
  
Die bisherige Hundesteuersatzung stammt 
vom 10.12.1996. Die neue Satzung wurde 
entsprechend der Mustersatzung vom Ge-
meindetag erstellt. Die neue Satzung ent-
hält zwei Veränderungen: 
•	 Die Erhöhung der Hundesteuer auf 108 € 

für den Ersthund und 216 € für den Zweit-
hund (Mehrerträge in Höhe von ca. 3 T€).

•	 Einführung einer Kampfhundsteuer in § 5 Absatz 3

Der Gemeinderat hat die in den ‚Amtlichen Bekanntmachungen‘ abgedruckte neue Hunde-
steuersatzung beschlossen und damit der Erhöhung der Hundesteuer auf 108 € für den Erst-
hund bzw. 216 € für jeden weiteren Hund zum 01.01.2023 zugestimmt. 
  
TOP 
Kinderhaus Altheim-Anpassung der Benutzungsgebühren ab 01.01.2023  
(Mittagessen) 
In seiner Sitzung vom 28.06.2022 hat der Gemeinderat die Benutzungsgebühren für das 
Kindergartenjahr 2022/2023 beschlossen. Zum 01.01.2023 ist nunmehr eine Anpassung auf-
grund der Erhöhung der Kosten für das Essen (0,30 € pro Kindergarten-Essen) erforderlich. 

Im Kindergarten-Bereich werden die Essenskosten separat ausgewiesen und entsprechend 
der Inanspruchnahme in Rechnung gestellt. Im U3-Bereich beinhalten die Tarife die Essens-
kosten. 

Der Gemeinderat hat die Benutzungsgebühren ab 01.01.2023 entsprechend der vorliegen-
den Gebührenordnung (siehe Amtliche Bekanntmachungen) festgelegt. 

TOP 
Grundschule Frickingen 
- Anpassung der Benutzungsgebühren ab 01.01.2023 (Mittagessen) 
Zur Vereinfachung der Abrechnungsmodalitäten und auf Anregung der Grundschule wur-
de die Benutzungs- und Entgeltordnung überarbeitet und vom Gemeinderat am 27.07.2022 
entsprechend verabschiedet. Die Erhöhung der Essenspreise um 0,30 € pro Grundschul-Es-
sen zum 01.01.2023 bedarf nunmehr einer Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung. 

Der Gemeinderat hat die vorliegende Änderung (siehe Amtliche Bekanntmachungen) der 
Benutzungs- und Gebührenordnung zum Betreuungsangebot in der Grundschule zum 
01.01.2023 beschlossen. 
  
TOP 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 
- Beratung Entwurf Ergebnishaushalt 
Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, den Entwurf des Ergebnishaushalts 2023 
wie vorgelegt zu beschließen. Die Verwaltung wurde beauftragt, aufgrund der vorgelegten 
Zahlen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 zu erstellen. 

Ausführliche Informationen über den Haushalt 2023 erhalten Sie im Mitteilungsblatt nach 
der Verabschiedung des Gesamthaushalts zu Beginn des neuen Jahres. 
  
TOP 
Annahme von Spenden und deren Vergabe 
Aufgrund von § 78 Absatz 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinde-
rat Frickingen über die Annahme und die Verteilung von Spenden zu entscheiden.  
  
Mit diesen Bestimmungen soll die Öffentlichkeit über den Eingang von Spenden informiert 
werden. Die so hergestellte Transparenz soll dem Abhängigkeitsgedanken von Spender und 
Gemeinde entgegenwirken. 
  
Folgende Geldspenden sind seit der letzten Beschlussfassung am 07.12.2021 eingegangen: 
  

Datum Betrag Zweck Spender

27.12.2021 300,00 € Spende zur Weitergabe an Vereine 
oder Einrichtungen

Sparkasse Salem-
Heiligenberg

31.12.2021 200,00 € Spende zur Weitergabe an Vereine 
oder Einrichtungen Harald Hügle

06.12.2021 200,00 € Spende zur Weitergabe an Vereine 
oder Einrichtungen

Kessler Landtechnik, 
Leustetten

10.06.2022 1000,00 € Spende Ukraine-Hilfe – Frickinger 
Friedensbrot -

Gerold Bruggner Ge-
bäudeservice GmbH

26.07.2022 1000,00 € Spende für Freiwillige Feuerwehr Hiller Frischemarkt 
KG

  
Die ersten 3 Spenden sind zur Weiterleitung an örtliche Vereine und Einrichtungen vorgese-
hen und werden bei der nächsten Verteilungsrunde entsprechend berücksichtigt. Die restli-
chen beiden Spenden verbleiben bei der Freiwilligen Feuerwehr und damit bei der Gemein-
de Frickingen bzw. werden für die Ukraine-Hilfe verwendet. 
Wie in den Vorjahren wird die Gemeinde vermutlich auch in diesem Jahr wieder Spenden 
zur Vergabe an Vereine, Institutionen oder Privatpersonen angeboten bekommen. Für die 
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Verteilung beim nächsten Bürger-Neujahrs-
empfang stehen zudem Spenden aus dem 
Jahre 2020 der Fa. Kessler und der Metzgerei 
Hügle (jeweils 200 €) zur Verfügung sowie 
wie bereits oben angedeutet aus dem Jah-
re 2021 der Sparkasse Salem-Heiligenberg 
(300 €), der Fa. Kessler (200 €) und der Metz-
gerei Hügle (200 €). 

Über die Verteilung der angebotenen Spen-
dengelder entscheidet der Gemeinderat in 
einer der letzten Sitzungen des Jahres. Die 
Spendenübergabe erfolgt üblicherweise im 
Rahmen des folgenden Bürgerneujahrstref-
fens. 
  
Der Gemeinderat hat über die Annahme 
und Vergabe der eingegangenen Spenden 
entschieden und sich dafür ausgesprochen, 
im Rahmen des folgenden Bürgerneujahrs-
empfangs die Tagesbetreuung der Arbeits-
gruppe „Kaffeetass mit noch etwas“ mit 
1.000 € zu unterstützen. Der Restbetrag soll 
an den Verein Miteinander Bürgerselbsthilfe 
Frickingen e. V. ausbezahlt werden. 
  

  

Satzung 
der Gemeinde Frickingen 

über die Erhebung der  
Grund- und Gewerbesteuer 

(Grund- und  
Gewerbesteuersatzung) 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 
2000, 581), in Verbindung mit §§ 2 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg, in der Fassung vom 17. März 
2005 (GBl. 2005, 206), sowie in Verbindung 
mit §§ 1, 25 und 28, 29 des Grundsteuerge-
setzes, in der Fassung vom 7. August 1973 
(BGBl. I 1973, 965), und §§ 1, 4, 16 und 19 
des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 2002, 4167), 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Frickin-
gen am 13. Dezember 2022 folgende Neu-
fassung der Satzung über die Erhebung der 
Grund- und Gewerbesteuer beschlossen: 
  
§ 1
Erhebungsgrundsatz 
(1) Die Gemeinde Frickingen erhebt eine 
Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Grundsteuergesetzes. 

(2) Die Gemeinde Frickingen erhebt eine 
Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes. 
  
§ 2 
Hebesätze 
(1) Der Hebesatz für die Grundsteuer wird 
festgesetzt: 
1.   für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 350 vom Hundert des 
Steuermessbetrages; 

2.   für Grundstücke (Grundsteuer B) 
auf 350 vom Hundert des Steuermess-
betrages. 

(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer 
wird festgesetzt auf 340 vom Hundert des 
Steuermessbetrages. 
§ 3 
Grundsteuerkleinbeträge 

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 
Absatz 2 GrStG werden fällig:
1.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, 

wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt;
2.  am 15. Februar und 15. August zu je ei-

ner Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn 
dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

 
§ 4
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in 
Kraft.
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Grund- und 
Gewerbesteuer vom 05.Dezember 1994 au-
ßer Kraft. 
  
Frickingen, den 13.12.2022 
  
Jürgen Stukle 
Bürgermeister 
  

Satzung 
der Gemeinde Frickingen 
über die Erhebung einer  

Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 
2000, 581), in Verbindung mit §§ 2, 8 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg, in der Fassung vom 17. März 
2005 (GBl. 2005, 206), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Frickingen am 13. Dezem-
ber 2022 folgende Neufassung der Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer be-
schlossen: 
 
Inhalt
§ 1  Steuergegenstand  
§ 2  Steuerschuldner und  

Steuerpflichtiger 
§ 3  Beginn und Ende der Steuerpflicht 
§ 4  Erhebungszeitraum und  

Entstehung der Steuer  
§ 5  Steuersatz  
§ 6  Steuerbefreiung  
§ 7  Zwingersteuer  
§ 8  Allgemeine Bestimmungen  

über Steuervergünstigungen  
§ 9  Festsetzung und Fälligkeit  
§ 10  Anzeigepflicht  
§ 11  Hundesteuermarken  
§ 12  Ordnungswidrigkeiten  
§ 13  Inkrafttreten  

§ 1
Steuergegenstand 
(1)  Die Gemeinde erhebt eine Hundesteuer 
nach dem Kommunalabgabengesetz und 
dieser Satzung. 
 
(2) Der Steuer unterliegt das Halten von 
Hunden durch natürliche Personen im Ge-
meindegebiet, soweit dies nicht ausschließ-
lich der Erzielung von Einnahmen dient. 
 
(3)  Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren 
Gemeinden gehalten, so ist die Gemeinde 
Frickingen steuerberechtigt, wenn der Hun-
dehalter seinen Hauptwohnsitz in Frickin-
gen hat.
 
§ 2 
Steuerschuldner und Steuerpflichtiger 
(1) Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist 
der Halter des Hundes. 
 
(2)  Halter eines Hundes im Sinne von Absatz 
1 ist, wer einen Hund in seinem Haushalt 
oder seinem Wirtschaftsbetrieb für Zwecke 
der persönlichen Lebensführung aufge-
nommen hat. Kann der Halter eines Hundes 
nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer 
den Hund wenigstens drei Monate lang ge-
pflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat. 
 
(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hun-
de gelten als von den Haushaltsmitgliedern 
gemeinsam gehalten. 
 
(4)  Halten mehrere Personen gemeinschaft-
lich einen oder mehrere Hunde, so haften 
sie für die Erbringung der Steuerschuld als 
Gesamtschuldner. 
 
(5)  Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigen-
tümer des Hundes, so haftet der Eigentümer 
neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner.
 
§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 
(1) Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag 
des auf den Beginn des Haltens folgenden 
Kalendermonats, frühestens mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Hund drei Mo-
nate alt wird. Beginnt die Hundehaltung be-
reits am 1. Tag eines Kalendermonats so be-
ginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 
beendet wird. § 10 Absatz 2 und § 11 Absatz 
5 bleiben unberührt.
 
§ 4 
Erhebungszeitraum und Entstehung der 
Steuer 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr 
entsteht am 1. Januar für jeden an diesem 
Tag im Gemeindegebiet gehaltenen über 
drei Monate alten Hund. 
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(3) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des 
Kalenderjahres, so entsteht die Steuerschuld 
für dieses Kalenderjahr mit dem Beginn der 
Steuerpflicht.
 
§ 5 
Steuersatz 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für je-
den Hund 108,00 Euro. Beginnt oder endet 
die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjah-
res, beträgt die Steuer den der Dauer der 
Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der 
Jahressteuer. 
 
(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindege-
biet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach 
Absatz 1 geltende Steuersatz für den zwei-
ten und jeden weiteren Hund auf 216 Euro. 
Hierbei bleiben nach § 6 steuerfreie Hunde 
außer Betracht. 
 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
beträgt die Steuer im Kalenderjahr 480 Euro 
für den ersten und 960 Euro für jeden weite-
ren Kampfhund oder gefährlichen Hund im 
Sinne der Polizeiverordnung des Innenmi-
nisteriums und des Ministeriums Ländlicher 
Raum über das Halten gefährlicher Hunde 
vom 3. August 2000, in der jeweils gelten-
den Fassung. 
 
(4) Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne 
von § 7 Absatz 1 beträgt das Dreifache des 
Steuersatzes nach Absatz 1. Werden in dem 
Zwinger mehr als fünf Hunde gehalten, so 
erhöht sich die Steuer für jeweils bis zu fünf 
weitere Hunde um die Zwingersteuer nach 
Satz 1.
 
§ 6
Steuerbefreiung 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewäh-
ren für das Halten von: 
1.  Hunden, die ausschließlich dem Schutz 

und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfsbedürftiger Personen dienen;

2.  Hunden, die die Prüfung für Rettungshun-
de oder die Wiederholungsprüfung mit 
Erfolg abgelegt haben und für den Schutz 
der Zivilbevölkerung zur Verfügung ste-
hen;

3.  Hunden, die zur Bewachung von Gebäu-
den außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile gehalten werden, wenn 
dies nach Lage der örtlichen Verhältnisse 
erforderlich ist und das nächste bewohn-
te Gebäude mehr als 200 m entfernt liegt; 
 

(2) Sonst hilfsbedürftige Personen im Sin-
ne von Absatz 1 Nr. 1 sind Personen, die 
einen Schwerbehindertenausweis mit den 
Merkzeichen: „B“ (Notwendigkeit ständiger 
Begleitung), „BL“ (Blindheit), „aG“ (außerge-
wöhnliche Gehbehinderung) oder „H“ (Hilf-
losigkeit) besitzen. 
 
(3) Für Kampfhunde oder gefährliche Hunde 
im Sinne der Polizeiverordnung des Innen-
ministeriums und des Ministeriums Länd-
licher Raum über das Halten gefährlicher 
Hunde vom 3. August 2000, in der jeweils 
geltenden Fassung, werden keine Steuerbe-
freiungen gewährt.

§ 7 
Zwingersteuer 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens 
zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, 
darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, 
zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf 
Antrag für die Hunde dieser Rasse nach § 5 
Absatz 4 erhoben, wenn der Zwinger, die 
Zuchttiere und die gezüchteten Hunde in 
das Zuchtbuch einer von der Gemeinde an-
erkannten Hundezüchtervereinigung ein-
getragen sind. 
 
(2) Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren, 
wenn in den letzten drei Kalenderjahren 
keine Hunde gezüchtet worden sind. Die 
Ermäßigung gilt darüber hinaus auch nicht 
für Kampfhunde oder gefährliche Hunde im 
Sinne der Polizeiverordnung des Innenmi-
nisteriums und des Ministeriums Ländlicher 
Raum über das Halten gefährlicher Hunde 
vom 3. August 2000, in der jeweils gelten-
den Fassung.
 
§ 8
Allgemeine Bestimmungen über  
Steuervergünstigungen 
(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung (Steuervergünsti-
gung) sind die Verhältnisse bei Beginn des 
Kalenderjahres, in den Fällen des § 3 Absatz 1 
diejenigen bei Beginn der Steuerpflicht 
maßgebend. 
 
(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen, 
wenn: 
1.  die Hunde, für die eine Steuervergünsti-

gung in Anspruch genommen wird, für 
den angegebenen Verwendungszweck 
nicht geeignet sind;

2.  in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßi-
gen Bücher über den Bestand, den Erwerb 
und die Veräußerung der Hunde geführt 
werden oder wenn solche Bücher der Ge-
meinde Frickingen nicht bis zum 31. März 
des jeweiligen Kalenderjahres vorgelegt 
werden. Wird der Zwinger erstmals nach 
dem Beginn des Kalenderjahres betrie-
ben, so sind die Bücher bei Antragstellung 
der jeweiligen Ermäßigung vorzulegen;

3.  in den Fällen des § 6 Absatz 1 Nr. 2 die 
geforderte Prüfung nicht innerhalb von 
zwölf Monaten vor dem in Absatz 1 be-
zeichneten Zeitpunkt von den Hunden 
mit Erfolg abgelegt wurde. 

  
§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Steuer wird durch Steuerbescheid 
festgesetzt und ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu 
entrichten. 
  
(2) In den Fällen der §§ 3 und 4 Absatz 3 ist 
die Steuer auf den der Dauer der Steuer-
pflicht entsprechenden Teilbetrag festzuset-
zen. 
 
(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Jah-
res (§ 3 Absatz 2) und war die Steuer bereits 
festgesetzt, ergeht ein Änderungsbescheid.   

§ 10 
Anzeigepflicht
(1) Wer im Gemeindegebiet einen über drei 
Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb 
eines Monats nach dem Beginn der Haltung 
oder nach dem der Hund das steuerbare Al-
ter erreicht hat, unter Angabe der Hunderas-
se (bei Kreuzungen die Rassen des Mutter- 
und Vatertieres) der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen. 
 
(2) Endet die Hundehaltung oder entfal-
len die Voraussetzungen für eine gewährte 
Steuervergünstigung, so ist dies der Ge-
meinde Frickingen innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 
besteht nicht, wenn feststeht, dass die Hun-
dehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die 
Steuerpflicht beginnt, beendet wird. 
 
(4) Wird ein Hund veräußert, so sind in der 
Anzeige nach Absatz 2 der Name und die 
Anschrift des Erwerbers anzugeben.
 
§ 11 
Hundesteuermarken 
(1) Für jeden Hund, dessen Haltung im Ge-
meindegebiet angezeigt wurde, wird eine 
Hundesteuermarke, die Eigentum der Ge-
meinde Frickingen bleibt, ausgegeben. 
 
(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die 
Dauer der Hundehaltung gültig. Die Ge-
meinde Frickingen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung Hundesteuermarken für 
ungültig erklären und neue Hundesteuer-
marken ausgeben. 
 
(3) Hundezüchter, die zur Zwingersteuer 
nach § 7 herangezogen werden, erhalten 
zwei Hundesteuermarken. 
 
(4) Der Hundehalter hat die von ihm gehal-
tenen, außerhalb des von ihm bewohnten 
Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes 
sich aufhaltenden anzeigepflichtigen Hun-
de, mit einer gültigen und sichtbar befestig-
ten Hundesteuermarke zu versehen. 
 
(5) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steu-
ermarke mit der Anzeige über die Beendi-
gung der Hundehaltung innerhalb eines 
Monats an die Gemeinde Frickingen zurück-
zugeben. 
 
(6) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird 
dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine 
Gebühr von 6,00 Euro ausgehändigt. Das-
selbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar 
gewordenen Steuermarke. Die unbrauchbar 
gewordene Steuermarke ist zurückzugeben. 
Wird eine in Verlust geratene Steuermarke 
wieder aufgefunden, ist die wiedergefun-
dene Marke unverzüglich an die Gemeinde 
zurückzugeben.
 
§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig:
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1.  entgegen § 10 den Anzeigepflichten nicht nachkommt oder fal-
sche Angaben macht;

2.  entgegen § 11 Absatz 4 eine Hundesteuermarke nicht anbringt 
oder nicht wieder zurückgibt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 
Euro geahndet werden.
 
§ 13 
Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer vom 10.12.1996 außer Kraft. 
  

Frickingen, den 13.12.2022 
  
Jürgen Stukle 
Bürgermeister 
  

  

Änderung der Benutzungs- und  
Entgeltordnung zum Betreuungsangebot  
in der Grundschule Frickingen 
 I. § 5 erhält folgende Fassung: 
§ 5 
Die Eltern werden an den Kosten der Betreuung beteiligt und müs-
sen hierfür ein monatliches Entgelt bezahlen. Entgeltpflichtig ist der 
Zeitraum nach dem Unterrichtsende (frühestens ab 12.20 Uhr bis 
maximal 16.30 Uhr). 
  
Für die Inanspruchnahme der Betreuung an einem Tag beträgt das 
Entgelt bis 14.00 Uhr 4,00 €. Für die Inanspruchnahme der Nachmit-
tagsbetreuung an einem Tag beträgt das Entgelt 2,00 €. Das Essens-
geld beträgt 4,30 €/Essen. 
  
II. § 8 erhält folgende Fassung: 
§ 8 
Die Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung zum Betreu-
ungsangebot in der Grundschule Frickingen tritt zum 01.01.2023 in 
Kraft. 
 

Frickingen, den 13.12.2022 

gez. 
Jürgen Stukle, Bürgermeister 
 

 

Änderung der Benutzungs- und Gebührenord-
nung für die gemeindliche Kinderbetreuungs-
einrichtung in Altheim (Kinderhaus Altheim) 
I. § 6 erhält folgende Fassung: 
  
§ 6 
Benutzungsentgelt (Elternbeitrag) 
1. Für den Besuch der Einrichtung werden ein Elternbeitrag und ein 
Essensgeld erhoben. 
2. Diese betragen 
  
a) für die Betreuung von Kindern ab dem 3. vollendeten Lebens-
jahr (Kindergartenkinder), unbeschadet von Buchstabe b, 

aa) für die Halbtagsbetreuung (7.15 Uhr bis 12.30 Uhr) an bis zu 
5 Tage 

ab 
01.01.2022

ab 
01.09.2022

ab 
01.01.2023

für 1 Kind einer 
Familie 122,00 Euro 127,00 Euro 127,00 Euro 

für ein 2. Kind 
der Familie 95,00 Euro 99,00 Euro 99,00 Euro 

für ein 3. Kind 
der Familie 63,00 Euro 66,00 Euro 66,00 Euro 

für ein 4. Kind 
der Familie 26,00 Euro 28,00 Euro 28,00 Euro 

  
ab) für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten 
an bis zu 3 Tagen (7.15 Uhr -13.45 Uhr) sowie Halbtagsbetreuung 
an den restlichen Tagen 

ab 
01.01.2022

ab 
01.09.2022

ab 
01.01.2023

für 1 Kind einer 
Familie 145,00 Euro 151,00 Euro 151,00 Euro 

für ein 2. Kind 
der Familie 111,00 Euro 115,00 Euro 115,00 Euro 

für ein 3. Kind 
der Familie 73,00 Euro 76,00 Euro 76,00 Euro 

für ein 4. Kind 
der Familie 29,00 Euro 31,00 Euro 31,00 Euro 

Beitrag für 
Mittagessen

3,20 Euro/
Essen

3,20 Euro/
Essen

3,50 Euro/
Essen 

  
ac) für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten 
an mind. 4 Tagen (7.15 Uhr -13.45 Uhr) 

ab 
01.01.2022 

ab 
01.09.2022 

ab 
01.01.2023 

für 1 Kind einer 
Familie 154,00 Euro 160,00 Euro 160,00 Euro 

für ein 2. Kind 
der Familie 119,00 Euro 124,00 Euro 124,00 Euro 

für ein 3. Kind 
der Familie 80,00 Euro 83,00 Euro 83,00 Euro 

für ein 4. Kind 
der Familie 33,00 Euro 35,00 Euro 35,00 Euro 

Beitrag für 
Mittagessen

3,20 Euro/
Essen

3,20 Euro/
Essen

3,50 Euro/
Essen 

  
ad) für die Ganztagsbetreuung an mind. 4 Tagen (7.15 Uhr -16.30 
Uhr) 

ab 
01.01.2022

ab 
01.09.2022

ab 
01.01.2023

für 1 Kind einer 
Familie 230,00 Euro 239,00 Euro 239,00 Euro 

für ein 2. Kind 
der Familie 179,00 Euro 186,00 Euro 186,00 Euro 

für ein 3. Kind 
der Familie 122,00 Euro 127,00 Euro 127,00 Euro 

für ein 4. Kind 
der Familie 51,00 Euro 53,00 Euro 53,00 Euro 

Beitrag für 
Mittagessen

3,20 Euro/
Essen

3,20 Euro/
Essen

3,50 Euro/
Essen 
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ae) für die Ganztagsbetreuung an mind. 3 Tagen (7.15 Uhr -16.30 
Uhr) und an 2 Tagen Verlängerte Öffnungszeiten oder Halbtags-
betreuung 

ab 
01.01.2022

ab 
01.09.2022

ab 
01.01.2023

für 1 Kind einer 
Familie 210,00 Euro 218,00 Euro 218,00 Euro 

für ein 2. Kind der 
Familie 162,00 Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 

für ein 3. Kind der 
Familie 108,00 Euro 112,00 Euro 112,00 Euro 

für ein 4. Kind der 
Familie 47,00 Euro 49,00 Euro 49,00 Euro 

Beitrag für Mittag-
essen

3,20 Euro/
Essen

3,20 Euro/
Essen

3,50 Euro/
Essen 

  
af) für die Ganztagsbetreuung an mind. 2 Tagen (7.15 Uhr -16.30 
Uhr) und an 3 Tagen Verlängerte Öffnungszeiten oder Halbtags-
betreuung 

ab 
01.01.2022 

ab 
01.09.2022 

ab 
01.01.2023 

für 1 Kind einer 
Familie 192,00 Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 

für ein 2. Kind der 
Familie 148,00 Euro 154,00 Euro 154,00 Euro 

für ein 3. Kind der 
Familie 99,00 Euro 103,00 Euro 103,00 Euro 

für ein 4. Kind der 
Familie 43,00 Euro 45,00 Euro 45,00 Euro 

Beitrag für Mittag-
essen

3,00 Euro/
Essen

3,20 Euro/
Essen

3,50 Euro/
Essen 

  
b) für die Betreuung von Kindern vor Vollendung des 3. Lebens-
jahrs und für die Betreuung in der Kinderkrippe 
  
ba) für die Betreuung halbtags an mind. 4 Tagen/Woche Inan-
spruchnahme (7.15 Uhr -12.30 Uhr) 
  
Elternbeitrag (ohne Mittagessen) 

ab 
01.01.2022 

ab 
01.09.2022

 ab 
01.01.2023 

für 1 Kind einer 
Familie 275,00 Euro 286,00 Euro 286,00 Euro 

für ein 2. Kind der 
Familie 209,00 Euro 217,00 Euro 217,00 Euro 

für ein 3. Kind der 
Familie 140,00 Euro 146,00 Euro 146,00 Euro 

für ein 4. Kind der 
Familie 75,00 Euro 78,00 Euro 78,00 Euro 

  
bb) für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszei-
ten an mind. 4 Tagen in der Woche (7.15 Uhr -13.45 Uhr) 
Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) 

ab 
01.01.2022 

ab 
01.09.2022

 ab 
01.01.2023 

für 1 Kind einer 
Familie 355,00 Euro 369,00 Euro 374,00 Euro 

für ein 2. Kind der 
Familie 268,00 Euro 279,00 Euro 284,00 Euro 

für ein 3. Kind der 
Familie 185,00 Euro 192,00 Euro 197,00 Euro 

für ein 4. Kind der 
Familie 99,00 Euro 103,00 Euro 108,00 Euro 

bc) für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 4 Tagen/
Woche (Montag-Donnerstag) und die Betreuung während den 
verlängerten Öffnungszeiten am Freitag (7.15 Uhr-13.45 Uhr)  
Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) 

ab 
01.01.2022 

ab 
01.09.2022 

ab 
01.01.2023 

für 1 Kind einer 
Familie 478,00 Euro 497,00 Euro 503,00 Euro 

für ein 2. Kind der 
Familie 363,00 Euro 377,00 Euro 383,00 Euro 

für ein 3. Kind der 
Familie 250,00 Euro 260,00 Euro 266,00 Euro 

für ein 4. Kind der 
Familie 131,00 Euro 136,00 Euro 142,00 Euro 

  
bd) für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 4 Tagen/
Woche Inanspruchnahme (von Montag bis Donnerstag) 
Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) 

ab 
01.01.2022 

ab 
01.09.2022 

ab 
01.01.2023 

für 1 Kind einer 
Familie 386,00 Euro 401,00 Euro 406,00 Euro 

für ein 2. Kind der 
Familie 292,00 Euro 304,00 Euro 309,00 Euro 

für ein 3. Kind der 
Familie 199,00 Euro 207,00 Euro 212,00 Euro 

für ein 4. Kind der 
Familie 104,00 Euro 108,00 Euro 113,00 Euro 

  
  
be) für die Betreuung an 5 Tagen/Woche, davon für die Ganz-
tagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 3 Tagen/Woche und für 
die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten oder 
Halbtagsbetreuung an 2 zusätzlichen Tagen/Woche  
Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) 

ab 01.09.2022 ab 01.01.2023 

für 1 Kind einer Familie 441,00 Euro 447,00 Euro 

für ein 2. Kind der Familie 334,00 Euro 340,00 Euro 

für ein 3. Kind der Familie 227,00 Euro 233,00 Euro 

für ein 4. Kind der Familie 119,00 Euro 125,00 Euro 
  
II. § 11 erhält folgende Fassung: 
§ 11 
Inkrafttreten 
Die Änderung der Benutzungsordnung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 
  
  
Frickingen, den 13.12.2022 

gez. 
Jürgen Stukle, Bürgermeister 
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Was-Wann-Wo

Herzliche Einladung zum  
Begegnungscafé  im  
Seniorenzentrum-Frickingen 
Am 27.12.2022 findet das nächste Begeg-
nungscafé ab 15:00 Uhr im Seniorenzent-
rum statt.
Wir singen und hören Weihnachtslieder und 
kleine Geschichten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wün-
schen allen besinnliche und friedvolle Weih-
nachten.

Informationen zum Begegnungscafé im 
Seniorenzentrum unter der Rufnummer: 
07554/7939 884.
Gerne können Sie den Linzgau-Shuttle-
Fahrdienst in Anspruch nehmen, melden Sie 
bitte Ihre Fahrtwünsche telefonisch unter 
07553/83 600 33 an.  
 

 

Sternsingeraktion 2023 
Sternsinger helfen anderen Kindern in Not, 
die dringend Hilfe brauchen. 

Neu in diesem Jahr  
Sternsingeraktion 2023 in Frickingen nur 
mit Anmeldung ist ein Besuch der Stern-
singer möglich. 

Sie wohnen in Frickingen und wünschen ei-
nen Besuch der Sternsinger? 
Dann melden Sie sich telefonisch im Pfarr-
büro Frickingen, Kirchstraße 14 unter der Tel. 
07553/919944-23 zu folgenden Öffnungs-
zeiten an: 
  
am Freitag, 23.12.2022 von 9.00 -12.00 Uhr 
am Mittwoch, 28.12.2022 von 14.00 -17.00 
Uhr 
am Donnerstag, 29.12.2022 von 14.00-17.00 
Uhr 
oder bei Elvira Fruh (Sternsingerverantwort-
liche in Frickingen), Tel. 07554/8120 bis spä-
testens 31.12.2022. 
    
Bitte haben Sie Verständnis für diese Art der 
Durchführung in Frickingen, da sich nur we-
nige Kinder/Jugendliche für die Aktion ge-
meldet haben. 
  
In Bruckfelden sind die Sternsinger am Mitt-
woch, 28.12.2022 unterwegs und in Ricken-
bach am Montag, 02.01.2023 (keine Anmel-
dung notwendig). 
  
In Altheim sind die Sternsinger wie gewohnt 
am 06. Januar 2023 unterwegs und kommen 
in alle Häuser (ohne Anmeldung). 
Bei Fragen in Altheim: Marlene Vogler 
(Sternsingerverantwortliche in Altheim) Tel. 
07554/662. 
  
Zur Information: Wortgottesfeier mit 
Segnung aller Sternsinger am Freitag, 
30.12.2022 um 10.00 Uhr im Münster Salem. 
Am Sonntag, 08.01.2023 um 18.00 Uhr Hl. 
Messe mit Empfang der Sternsinger in Fri-
ckingen. 

Besuchsdienst und  
Kaffeestammtisch Altheim 
Wir, vom Besuchsdienst in Altheim wün-
schen Euch allen eine besinnliche und ge-
segnete Weihnachtszeit. 
Der nächste Kaffeestammtisch findet am 
3. Januar 2023 um 14.30 Uhr 
im Benvenut-Stengele-Haus in Altheim statt. 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen im Neu-
en Jahr – sich unterhalten und gemeinsam 
zu singen und zu lachen.  
Bis dahin, bleibt alle gesund und frohen Her-
zens. 
Das Team vom Besuchsdienst und Kaffee-
stammtisch Altheim  
  

 
Einladung zur  
General- und  
Narrenversammlung der Dorf-
gemeinschaft Leustetten e.V 
Wann? 
Sonntag, den 08.01.2023 ab 10.00 Uhr 
Wo? Schulhaus Leustetten 
 
1. Bericht Vorstandschaft
2. Bericht Schriftführer
3. Bericht Kassier
4. Bericht Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Bevorstehende Termine
7. Wünsche und Anregungen
8. Wahlen der Vorstandschaf
  
Wir freuen uns auf euch und euer Kommen. 
  
Dorfgemeinschaft Leustetten e.V. 
 

 
Generation 60 + Frickingen 
lädt alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Frickingen ab dem 60. Lebensjahr 
zum nächsten gemeinsamen Nachmittag 
am Dienstag, dem 10. Januar 2023 um 
14:00 Uhr ins Benvenut-Stengele-Haus in 
Altheim ein. 

Auf der Tagesordnung stehen:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Rückblick auf die letzten drei Jahre
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Vorstellung des Jahresprogramms 2023
7. Verschiedenes
 
Wir wollen gemeinsam einen unterhaltsa-
men Nachmittag mit Kaffee und Kuchen 
und/oder einem guten Vesper bei guten 
Gesprächen und fröhlichen Liedern verbrin-
gen. Wenn Sie einen Kuchen mitbringen 
können, teilen Sie dies bitte Frau Hildegard 
Maier Tel. 07554-8605 mit. 
Wir legen Wert auf die Feststellung, dass wir 
kein Verein und auch keine geschlossene 
Gesellschaft sind und haben deshalb auch 
keine Satzung. Bei uns steht das Zusammen-
sein mit netten Menschen im Vordergrund. 
Sie können sich über viele aktuelle Themen 

informieren und an unserem bunten Pro-
gramm erfreuen. Darüber hinaus bieten wir 
je nach Bedarf auch Ausflugsfahrten in die 
nähere und auch weitere Umgebung an. Wir 
laden Sie zu allen unseren Veranstaltungen 
ganz herzlich ein dazu ganz herzlich ein. 
Diese werden jeweils im Rathaus-Info recht-
zeitig angekündigt. Besuchen Sie die Ver-
anstaltungen der Generation 60 +, es lohnt 
sich! 
Für nähere Auskünfte können Sie sich der-
zeit an Herrn Rudolf Fink (Tel. 07554/7939 
887) wenden, wo Sie auch das Jahrespro-
gramm erhalten können. 
  
 

Bodensee-Linzgau
Tourismus

Bodensee-Linzgau Tourismus e.V.
Am Schlosssee 1
88682 Salem
Tel: 07553 / 823 780 
tourist-info@bodensee-linzgau.de
www.bodensee-linzgau.de 
  
Wir wünschen eine besinnliche  
Weihnachtszeit 
„Tausende von Kerzen kann man am Licht 
einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, 
wenn sie geteilt wird.“ (Siddharta Gautama 
Buddha) 
  
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer Familie und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 
  
Unsere Weihnachts-Öffnungszeiten: 
Vom 22. Dezember 2022 bis zum 08. Janu-
ar 2023 gehen wir in die Betriebsferien. Ab 
dem 9. Januar 2023 sind wir wieder für Sie 
da. 
  
Ein herzlicher Dank gilt den Gastgebern, den 
Gemeinden und unseren Partnern für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
  
Wir freuen uns sehr darauf, Sie im kommen-
den Jahr zu sehen.
Ihr Bodensee-Linzgau Team 
  
 

Landratsamt  
Bodenseekreis

Öffnungszeiten des Landrat-
samtes in der Vorweihnachts- 
und Weihnachtszeit 
Landratsamt am Dienstagnachmittag, 
20. Dezember geschlossen 
Das Landratsamt des Bodenseekreises 
bleibt am kommenden Dienstagnachmit-
tag (20. Dezember 2022) aufgrund einer be-
triebsinternen Veranstaltung geschlossen. 
Geschlossen sind somit auch das Jobcenter 
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und die Ausländerbehörde in Friedrichsha-
fen sowie die Kfz-Zulassungsstellen im Bo-
denseekreis (auch Überlingen und Tettnang) 
und die Außenstellen des Landratsamtes. 
  
Geöffnet bleiben an diesem Tag die Entsor-
gungszentren Friedrichshafen-Weiherberg, 
Tettnang-Sputenwinkel und Überlingen-
Füllenwaid (8:00 bis 11:45 Uhr und 13:00 bis 
16:45 Uhr). Telefonisch ist das Bürgerservice-
Center des Bodenseekreises wie gewohnt 
von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der einheitli-
chen Behördenrufnummer 115 (ohne Vor-
wahl) erreichbar. 
  
Öffnungszeiten während der Feiertage 
Nach den Weihnachtsfeiertagen sowie im 
neuen Jahr gelten von Dienstag, 27. De-
zember bis Freitag, 30. Dezember 2022 und 
ab Montag, 2. Januar 2023 die allgemeinen 
Öffnungszeiten von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags zudem von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
  
Der erweiterte Bürgerservice mit den Berei-
chen Kfz-Zulassung, Abfallwirtschaft, Schiff-
fahrt und Fahrerlaubnis hat zusätzliche Öff-
nungszeiten: https://www.bodenseekreis.
de/service/kontakt/ 
  
Die zentrale Behördenrufnummer 115 mit 
Telefondiensten, Auskünften und Ämter-
vermittlung ist an allen Werktagen wie ge-
wohnt von 8:00 bis 18:00 Uhr erreichbar: Tel. 
115 ohne Vorwahl, zum Ortstarif. 
  
Öffnungszeiten der Entsorgungszentren 
Die Entsorgungszentren des Bodenseekrei-
ses bleiben am Samstag, 24. Dezember 2022 
(Heiligabend) und Samstag, 31. Dezember 
2022 (Silvester) geschlossen. An den Werkta-
gen zwischen den Feiertagen und ab dem 2. 
Januar sind diese wieder wie gewohnt mon-
tags bis freitags von 8:00 bis 11:45 Uhr und 
13:00 bis 16:45 Uhr sowie samstags von 8:00 
bis 12:45 Uhr zu erreichen. 
 

 
K 7758 Ortsdurchfahrt  
Salem-Weildorf im Winter  
teilweise befahrbar 
Die Sanierung der Kreisstraße K 7758 von 
Salem-Weildorf (Ortsdurchfahrt) bis zum 
Gewerbegebiet Salem-Beuren kann auf-
grund von Verzögerungen und den zuletzt 
regnerischen und kalten Wetterbedin-
gungen in diesem Jahr nicht fertiggestellt 
werden. Anwohnerinnen und Anwohner 
können den Abschnitt von der L 201 Heili-
genberger Straße bis zum Wohngebiet „Vor-
der Halden“ dennoch nutzen. Hier wurden 
sowohl die Fahrbahn als auch die Gehwege 
provisorisch asphaltiert und damit befahr-
bar gemacht. 
  
Der Bauabschnitt bis Salem-Beuren bleibt 
dagegen gesperrt. So waren die Arbeiten 
zwischen „Vorder Halden“ und der Fuß-
gängerüberquerung am Ortsausgang 
Salem-Weildorf sowie bis Salem-Beuren ur-
sprünglich in dieser Woche geplant, konn-
ten aufgrund der Witterungsbedingungen 

aber nicht durchgeführt werden. Solange 
die Sperrung besteht, erfolgt die Umleitung 
wie bisher von Weildorf über die L 201 über 
Lampach und Leustetten nach Beuren und 
von Beuren über Altenbeuren und die L 204 
nach Weildorf. Der Radweg zwischen Weil-
dorf und Beuren ist befahrbar. 
  
Abhängig von den Wetterbedingungen 
sollen die Bauarbeiten im März 2023 fort-
geführt werden. Die grundhafte Sanierung 
ist notwendig, da sich insbesondere die 
Fahrbahn der Ortsdurchfahrt in einem sehr 
schlechten Zustand befindet und somit 
dringend erneuert werden muss. Die Bau-
arbeiten werden als Gemeinschaftsprojekt 
des Straßenbauamts und der Gemeinde Sa-
lem koordiniert durchgeführt. 
 

Landwirtschaftsamt  
Bodenseekreis bietet digitalen 
Austausch: Energiespartipps 
für Ferienhöfe 
Am Dienstag, 17. Januar 2023 von 19:30 bis 
21:00 Uhr laden das Landwirtschaftsamt 
des Bodenseekreises und weitere landwirt-
schaftliche Behörden aus Baden-Württem-
berg Betreiberinnen und Betreiber von Fe-
rienhöfen zu einem kostenlosen digitalen 
Austausch zum Thema „Energiespartipps“ 
ein. Denn die stark gestiegenen Energie-
preise sind auch hier eine große Herausfor-
derung, da die zusätzlichen Kosten nur be-
dingt an die eigenen Gäste weitergegeben 
werden können. Die Anmeldung ist bis 10. 
Januar 2023 unter b.foerster@LRASHA.de 
möglich. Der Zugangslink wird im Anschluss 
per E-Mail verschickt. 
  
Im ersten Teil des Austausches erhalten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ener-
gieberater Harald Abel konkrete Tipps, wie 
sie ohne große Investitionen den Energie-
verbrauch in ihren Ferienwohnungen oder 
einzelnen Zimmern senken können. Danach 
gibt es die Möglichkeit, sich untereinander 
auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 
 

 
Eine lebens- und liebenswer-
te Heimat für alle Menschen: 
Befragung der LGBTQ+ Com-
munity im Bodenseekreis 
Das Landratsamt lädt queere Personen je-
den Alters dazu ein, von Montag, 19. De-
zember 2022 bis Dienstag, 31. Januar 2023 
an der anonymen Online-Umfrage „Queer 
im Bodenseekreis“ teilzunehmen. Durch die 
Umfrage soll zum einen sichtbar gemacht 
werden, in welchen Teilen des öffentlichen 
und gesellschaftlichen Lebens queere Men-
schen diskriminiert werden. Zum anderen 
aber auch, welche Veränderungen durch 
die kommunalpolitische Arbeit angestoßen 
werden sollten, um daran etwas zu ändern. 
An der Umfrage kann hier teilgenommen 
werden: https://mitwirken.bodenseekreis.
de/p/queer-im-bodenseekreis 

Das Ziel, dass queere Mitmenschen ihren 
Alltag gleichgestellt und ohne Diskriminie-
rung erleben, ist in vielen Lebensbereichen 
noch immer nicht erreicht. Abhängig von 
den zentralen Erkenntnissen aus der Befra-
gung, liegt es dann in der Hand der Kreispo-
litik, Maßnahmen und Schritte anzustoßen, 
die dem entgegentreten. 
  
„Der Bodenseekreis soll eine lebens- und 
liebenswerte Heimat für alle Menschen sein, 
die hier leben – unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, ihrer Geschlechtsidentität und ih-
rer sexuellen Orientierung. Leider erfahren 
queere Personen zunehmend Diskriminie-
rung, homophobe Gewalt, Cybermobbing 
und Hassrede. Die Umfrageergebnisse 
werden die Kommunalpolitik darin unter-
stützen, wirksame Voraussetzungen für Ver-
änderungen zu schaffen“, betont Landrat 
Lothar Wölfle, der die Projektpatenschaft 
übernommen hat. 
  
Die Ergebnisse werden dem Kreistag im 
März 2023 vorgestellt und dann auch un-
ter https://mitwirken.bodenseekreis.de/p/
queer-im-bodenseekreis veröffentlicht. 
Durchgeführt wird die Umfrage durch das 
Berliner Marktforschungsinstitut CrowdIn-
sights GmbH. 
 
 

Die Vereine berichten

Termine Narrenverein 
Frickinger  
Dreckspringer  
Häsausgabe  Mittwoch, 4. Januar 2023 
Die Häsausgabe findet am 04.01.2023 von 
17 - 19 Uhr in der Zunftstube statt. Wer an 
diesem Termin verhindert ist, bitte das Häs 
durch ein Vereinsmitglied abholen lassen. 
  
Christbaumsammlung  
Samstag, 7. Januar 2023 
  
Bereits seit vielen Jahren schon, 
ist es in Frickingen Tradition, 
dass durchs Dorf fährt die Funkenschar, 
um zu sammeln die Christbäume vom ver-
gangenen Jahr, 
so muss sich niemand selbst drum sorgen, 
wohin man den Baum soll richtig entsorgen. 
  
Doch damit dies so bleiben kann, 
treten wir mit einer Bitte an die Bevölkerung 
heran: 
Das beiliegende Tütchen mit 2€ zu bestü-
cken und damit dem Baum am Abholtag zu 
„schmücken“. 
Denn mit dieser freiwilligen kleinen Spende, 
unterstützen Sie den Brauchtum und die 
fleißigen Hände. 
  
Selbstverständlich holen wir alle Bäume auf 
jeden Fall ab, sagen aber für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung schon ein herzliches 
Dankeschön vorab! 



 Donnerstag, 22. Dezember 2022 Seite 13

Umzug Heiligenberg  
Sonntag, 8. Januar 2023 
Nach zwei Jahren der Zwangspause ist es 
endlich so weit und wir werden am Sonntag, 
den 8. Januar in Heiligenberg an unserem 
ersten Umzug, welcher um 14 Uhr beginnt, 
teilnehmen. Die Anfahrt erfolgt mit dem pri-
vat PKW. 
  
Es gilt Danke zu sagen! 
Ihr lieben Alle die uns dieses Jahr wieder 
so fleißig in den Vorbereitungen zum Ad-
ventsbazar geholfen habt. Euch gilt es ein 
großes Dankeschön auszusprechen. Ohne 
Eure Hilfe wäre das ganze nicht machbar. 
Wir möchten uns auch dafür bedanken, dass 
das Thema „ein Dorf rückt zusammen“ so 
gut angenommen wird, sich Groß und Klein, 
Jung und Alt treffen, um gesellige Stunden 
zu verbringen. 
  
Wir wünschen allen zusammen, schöne Fei-
ertage im Kreise Ihrer Familie. 
Bis zum nächsten Jahr, wo es wieder heißt; 
Narri – Narro 
 

 

KjG Krippenspiel 
Nach zwei Jahren Pause findet unser Krip-
penspiel endlich wieder in Präsenz statt. 
Wir möchten Sie alle ganz herzlich einladen 
am 24.12 um 17:00 Uhr in die Sankt-Martin 
Kirche in Frickingen zu kommen. Dort er-
wartet Sie ein weihnachtlicher Wortgottes-
dienst mit einem Krippenspiel, dass unsere 
Kinder und Jugendliche extra für sie vorbe-
reitet haben.
Wegen der momentanen Energiekriese wird 
die Kirche nicht beheizt sein, ziehen Sie sich 
also warm genug an. 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen!
Liebe Grüße das Leitungsteam der KjG 
 

 

Silvesterlauf 2022 
Am 31. Dezember führt die LG Salemer-
tal wieder den traditionellen Silvesterlauf 
durch. 
Der Start ist im Stadion. 
Start um 10:00 Uhr
für die Hauptstrecke, ca. 11,5 km, geplante 
Laufzeit ca. 60 bis 80 Minuten,
für die „Kurzstrecke“, ca. 6 bis 7 km
und für die Walkingstrecke, ca. 6 km 
  
Wie die Jahre zuvor werden keine Zeiten 
gestoppt, so dass es ein ganz entspanntes 
Laufen oder Gehen wird. 
Die Duschen können benützt werden. 
Die Clubhausgaststätte „Abseits“ hat für uns 
geöffnet und bietet nach dem Lauf zusätz-
lich zu den üblichen Getränken Punsch und 
Glühwein zum Aufwärmen an. 

Wichtig: Jeder bezahlt seine Getränke 
selbst! 

LandFrauenVerein 
Salemertal 
Wir laden ein zu unserer nächsten Veranstal-
tung am Freitag, 13. Januar 2023. Sie fin-
det um 14 Uhr im Jungendheim in Neufrach 
statt. Frau Heike Lelle macht mit uns Yoga 
auf dem Stuhl. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
um Anmeldung bis 06. Januar 2023 bei 
Helga Müller – Telefon 07554/8117 oder 
0176/67235447. 
Wir freuen uns über viele Landfrauen und 
Gäste. 

Die Vorstandschaft
 

Liebe Musikfreunde, 
das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir 
wollen dies zum Anlass nehmen uns bei 
allen Mitgliedern, Helfern, Freunden und 
Gönnern zu bedanken. Danke für die Unter-
stützung, den Applaus und euer zahlreiches 
Erscheinen an unseren Veranstaltungen.  
  
Der Musikverein Frickingen wünscht allen 
eine besinnliche, ruhige und musikalische 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2023. 
  
Genießt ein paar besinnliche Tage im Krei-
se eurer Liebsten und wir freuen uns schon 
jetzt darauf im nächstes Jahr wieder für euch 
zu musizieren. 
  
Euer Musikverein Frickingen e.V. 
 

 

VdK-Ortsverband 
Frickingen 
Liebe VdK-Mitglieder und Angehörigen, 
liebe Mitbürger*innen, 
  
Weihnachtsgedanken 
Wenn Weihnachten naht, ist Hektik und 
Stress oft vorprogrammiert. 
Unzählige Weihnachtseinkäufe und -erledi-
gungen und schon ist der Weihnachtszau-
ber ruiniert. 

Doch lasst uns dieses Jahr mal alle Sorgen 
vergessen und an Wichtiges denken, anstatt 
der vielen Geschenke den Liebsten Zeit und 
Beachtung schenken. 

Das Augenmerk auf die kleinen Aufmerk-
samkeiten setzen, freundliche Worte, ein Lä-
cheln, Respekt und Anerkennung schätzen. 
  
Für Mitmenschen da sein, ihnen zuhören 
und wenn nötig zur Hilfe eilen, und noch 
mehr in Liebe und Dankbarkeit verweilen. 
  
Weihnachten ist die Zeit innezuhalten, zu 
lauschen und in sich gehen, Glück und Freu-
de in den kleinen Dingen sehen. 
  
All die Achtsamkeit, Güte und Warmherzig-
keit wünsche ich euch zu dieser Jahreszeit, 
denn Weihnachten ist nicht mehr weit. 

In diesem Sinne wünscht die Vorstandschaft 
des VdK-Frickingen ihnen allen: 
  
Eine besinnliche Weihnacht, ein wenig 
mehr Glaube an ein besseres Morgen und 
Hoffnung auf eine friedlichere, krisen- und 
kriegsfreiere Zukunft, sowie für das neue 
Jahr vor allem Gesundheit, gepaart mit Zu-
versicht und einer Portion Glücksgefühl! 
  
Frohe Weihnacht! 
  
Ihre VdK-Vorstandschaft-Frickingen 
H.P. Kliemchen 
 
 

Mitteilungen der  
Kindergärten

Adventsfeier im  
Kinderhaus Altheim 

Einmal raus aus dem weihnachtlichen Stress 
und gemütlich Zeit miteinander verbringen. 
Genau dies fand am Freitag, den 09.12.2022 
im Benvenut-Stengele-Haus in Altheim statt. 
Dort trafen sich Kinder, Eltern, Großeltern, 
Tanten und Freunde des Kinderhauses um 
17 Uhr zur diesjährigen Adventsfeier. 
Alle freuten sich und suchten in der gemüt-
lich, weihnachtlich dekorierten Halle ein 
Plätzchen. 
Die Spannung stieg, denn die Kinder führten 
ein traditionelles, mit Gesang umrahmtes 
Krippenspiel auf. Doch bevor dies begann, 
tanzten die Kleinsten des Kinderhauses ei-
nen glänzenden Lichtertanz. 
Dann machten sich Maria und Josef auf den 
langen Weg nach Bethlehem und suchten 
eine Herberge. Den nächtlichen Stall nah-
men sie dankend an. Die Hirten mit ihren 
Schafen hörten von den Engeln dann die 
wundervolle Nachricht, was in jener Nacht 
geschah und machten sich auf den Weg 
zum Stall. 
Die Kinder nahmen ihre Rollen sehr ernst 
und meisterten das Krippenspiel hervorra-
gend. Die Geschichte umrahmte unser vor-
weihnachtliches Programm und wurde mit 
tönendem Applaus geehrt. 
Bei Pizza und leckeren Getränken kamen da-
nach tolle Gespräche zustande. Alle Familien 
hatten die Möglichkeit, in unserer Bastelstu-
be Kreatives zur Adventszeit zu gestalten. 
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Der Abend wurde stimmungsvoll zur Vor-
weihnachtszeit verbracht. 
Wir wollen uns bei allen bedanken, die die-
ses Fest umrahmt und unterstützt haben. 
  
Ebenso möchten wir das Jahresende zum 
Anlass nehmen und uns herzlich bei allen 
bedanken, die dem Kinderhaus das ganze 
Jahr zur Seite stehen. 
  
Das Team vom Kinderhaus Altheim 
wünscht allen friedvolle und besinnliche 
Weihnachten und die besten Wünsche 
fürs neue Jahr. 
 
 

Mitteilung der Schulen

Weihnachtsstadt 
Bachmann 
In der Pausenhalle der Grundschule Frickin-
gen wurde die traditionelle Weihnachtsstadt 
aufgebaut. Herr Bachmann, ein ehemaliger 
Lehrer an unserer Schule stellte diese mit 
seinen Schülern vor circa 40 Jahren her. Es 
handelt sich um die maßstabsgetreue Nach-
bildung von Häusern aus unserer Gemeinde. 
Am Nikolaustag hielt Herr Bachmann dann 
vor staunenden Grundschülern einen be-
eindruckenden Vortrag über die Entstehung 
dieser außergewöhnlichen Häuser. 
Die Weihnachtsstadt wird bei uns an der 
Schule in Ehren gehalten. In der Advents-
zeit erfreuen die beleuchteten Häuser jeden 
Morgen die staunenden Kinderaugen. 

 

Kirchliche Nachrichten

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
Samstag, 24. Dezember - Heiligabend – 
Adveniat Kollekte  
Lesejahr A;   1. Lesung: Jes 62,1-5; 2. Lesung: 
Apg 13,16-17.22-25; Evangelium: Mt 1,1-25 
od. Mt 1,18-25  
13:00 Uhr Beuren
 Krippenfeier  
16:00 Uhr Echbeck
 Krippenfeier  
16:30 Uhr Mimmenhausen
 Krippenfeier mit kleinem 

Blasorchester
17:00 Uhr Münster
 Christmette  
17:00 Uhr Neufrach
 Krippenfeier  

17:00 Uhr Frickingen
 Krippenfeier gestaltet von 

der KJG Frickingen-Altheim
18:00 Uhr Mimmenhausen
 Christmette  
24:00 Uhr Leutkirch
 Christmette  

Sonntag, 25. Dezember - Weihnachten – 
Adveniat Kollekte  
Lesejahr A;   1. Lesung: Jes 52,7-10; 2. 
Lesung: Hebr 1,1-6; Evangelium: Joh 1,1-18 
od. Joh 1,1-5.9-14  
09:15 Uhr Weildorf
 Feierliches  

Weihnachtshochamt 
10:45 Uhr Röhrenbach
 Feierliches  

Weihnachtshochamt  
11:15 Uhr Beuren
 Feierliches Weihnachts-

hochamt  mitgestaltet vom 
Kirchenchor Beuren 

17:30 Uhr Münster
 Feierliche Weihnachtsvesper
18:00 Uhr Altheim
 Feierliches Weihnachts-

hochamt  mitgestaltet vom 
Kirchenchor Altheim   
(Walter Reichle und verstorbe-
ne Angehörige;  Liesl Reichle) 

Montag, 26. Dezember - Hl. Stephanus – 
Adveniat Kollekte  
09:15 Uhr Betenbrunn
 Weihnachtshochamt  
11:15 Uhr Neufrach
 Weihnachtshochamt  mit-

gestaltet vom Kirchenchor 
Neufrach (Hulda und Karl 
Heimgartner; Anna Zentner 
und verstorbene Angehörige; 
Josefine und Adolf Eblen)

11:15 Uhr Frickingen
 Weihnachtshochamt (Hilde-

gard Penninger; Emil Boos; 
Emma Baumann; Anneliese 
Keller; Josefine Kern)

 
Dienstag, 27.12. - Hl. Johannes -  
17:15 Uhr Leutkirch
 Rosenkranz  
18:00 Uhr Leutkirch
 Hl. Messe im Anschluss “ein-

fach nur beten” bis 19:30 Uhr

Mittwoch, 28.12. – Unschuldige Kinder -
19:00 Uhr Beuren
 Hl. Messe  

Donnerstag, 29.12. - Hl. Thomas Becket -
18:00 Uhr Weildorf
 Hl. Messe (In stillem Gedenken; 

Klaus Härdt und Gérard Koenig)
 
Freitag, 30. Dezember 
- Fest der Heiligen Familie -  
Lesejahr A; 1. Lesung: Sir 3,2-6.12-14(3-
7.14-17a); 2. Lesung: Kol 3,12-21; Evangeli-
um: Mt 2,13-15.19-23
10:00 Uhr Münster
 Wortgottesfeier mit Segnung 

der Sternsinger

14:30 Uhr Mimmenhausen
 Tauffeier von Arianna-

Lourdes Luci
17:00 Uhr Betenbrunn
 Festkonzert mit Trio Toccata  

anlässlich des 500. Jahrestags 
des Gusses  der Betenbrunner 
Glocken  

19:00 Uhr Röhrenbach
 Hl. Messe  (Karl Schmieder)

Samstag, 31. Dezember 
– Heiliger Silvester I -
17:00 Uhr Mimmenhausen
 Hl. Messe zum Jahresschluss 
18:00 Uhr Betenbrunn
 Hl. Messe zum Jahresschluss 

Sonntag, 01. Januar 
– Neujahr - Maria, Gottesmutter -  
09:15 Uhr Münster
 Hochamt zum Jahresbeginn 

(für die Pfarrgemeinden; Marie-
Thérèse Hengers-Wilwert)

10:45 Uhr Röhrenbach
 Hochamt zum Jahresbeginn 

(Franz Gieringer und verstor-
bene Angehörige;  Waltraud 
Fauler)  

11:15 Uhr Leutkirch
 Hochamt zum Jahresbeginn
18:00 Uhr Frickingen
 Hochamt zum Jahresbeginn

Montag, 02.01.
 - Hl. Basilius und Hl. Gregor -
17:00 Uhr Weildorf
 Rosenkranz  

Dienstag, 03.01.  
17:15 Uhr Leutkirch
 Rosenkranz  
18:00 Uhr Leutkirch
 Hl. Messe im Anschluss “ein-

fach nur beten” bis 19:30 Uhr

Mittwoch, 04.01.  
19:00 Uhr Beuren
 Hl. Messe  

Donnerstag, 05.01.  
18:00 Uhr Weildorf
 Vorabendmesse zur Erschei-

nung des Herrn mit Empfang 
der Sternsinger   
(Manfred Thum, Klaus Härdt 
und Gérard Koenig)

19:30 Uhr Neufrach
 Benefizkonzert der  

Oberwiesen Weisenbläser

Freitag, 06. Januar - Erscheinung des 
Herrn – Afrika-Kollekte 
Lesejahr A;   1. Lesung: Jes 60,1-6; 2. Le-
sung: Eph 3,2-3a.5-6; Evangelium: Mt 2,1-12 
09:15 Uhr Münster
 Hochamt mitgestaltet vom 

Münsterchor und  mit Emp-
fang der Sternsinger  

 (für die Pfarrgemeinden) 
10:45 Uhr Röhrenbach
 Hochamt mit Empfang der 

Sternsinger (Thomas, Sofie 
und Theres Boll)
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17:00 Uhr Neufrach
 Wortgottesfeier mit Empfang 

der Sternsinger
17:00 Uhr Altheim
 Hl. Messe (Monsignore Emanu-

el Frey; für die Verstorbenen der 
Familien Lorenz und Ehinger)

18:15 Uhr Münster
 Vesper  

Samstag, 07. Januar 
- Vorabend zu Taufe des Herrn -  
18:00 Uhr Mimmenhausen
 Hl. Messe mit Empfang der 

Sternsinger (Reinhilde Senn; 
Georg Widmann, Hildegard  
Zarbok)

Sonntag, 08. Januar - Taufe des Herrn -
Lesejahr A;   1. Lesung: Jes 42,5a.1-4.6-7; 2. 
Lesung: Apg 10,34-38; Evangelium: 
Mt 3,13-17
09:15 Uhr Münster
 Hochamt  

(für die Pfarrgemeinden) 
10:00 Uhr Röhrenbach
 Hl. Messe im Sennhof mit  

Beteiligung der Narren 
anlässlich des 150. Jubiläums  
des Narrenvereins  
Wolkenschieber

11:15 Uhr Beuren
 Hl. Messe mit Empfang der 

Sternsinger
18:00 Uhr Frickingen
 Hl. Messe mit Empfang der 

Sternsinger aus Frickingen 
und Altheim 
(Josef Lorenz; Berta und Karl 
Lorenz)

 
Montag, 09.01.  
17:00 Uhr Weildorf
 Rosenkranz  

Dienstag, 10.01.  
17:15 Uhr Leutkirch
 Rosenkranz  
18:00 Uhr Leutkirch
 Hl. Messe im Anschluss “ein-

fach nur beten” bis 19:30 Uhr 
19:00 Uhr Frickingen
 Hl. Messe

Mittwoch, 11.01.  
19:00 Uhr Beuren
 Hl. Messe (Familien Stefan 

Grodon und Josef Tholl)

Donnerstag, 12.01.  
17:45 Uhr Röhrenbach
 Eucharistische Anbetung 
18:00 Uhr Weildorf
 Hl. Messe (In stillem Gedenken; 

Maria Moser und verstorbene 
Angehörige)

Freitag, 13.01.  
17:00 Uhr Altheim
 Hl. Messe  
18:15 Uhr Münster
 Vesper
19:00 Uhr Betenbrunn
 Hl. Messe  

Zur Ihrer Sicherheit! 
Je nach individuellem Sicherheitsbedürfnis 
können Sie Maske tragen oder auch nicht. 
Die Kommunion wird weiterhin am Platz 
verteilt, dazu bitten wir jede 2. Reihe frei zu 
lassen. 
  
Kollekten in der Weihnachtszeit 
Adveniat-Kollekte in allen Gottesdiensten 
am 24., 25. und 26. Dezember 2022 
Kollekte zum Afrikatag am 06. Januar 2023 
  
Termine und Hinweise aus 
Pfarrgemeinden 
Krippenfeier in Mimmenhausen 
Herzliche Einladung zur Krippenfeier 
am 24.12.2022 um 16:30 Uhr 
in der Kirche Unserer Lieben Frau in Mim-
menhausen. 

Musikalische Gestaltung durch das kleine 
Blasorchester von Frau Petra Keller. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
Krippenspiel in Beuren 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
endlich ist es wieder soweit! Unser diesjähri-
ges Krippenspiel der Beurener Pfarrgemein-
de kann nach einer Pause wieder stattfin-
den. Wie auch beim letzten Mal, haben sich 
einige Kinder und Jugendliche bereit erklärt, 
Ihnen ein feierliches Weihnachtsfest zu be-
reiten. Das Krippenspiel wird um die St. Ul-
rich Kirche in Beuren stattfinden. Um dieses 
etwas geheimnisvoller zu gestalten, haben 
wir uns überlegt, Sie liebe Zuschauer, auf die 
Pilgerreise mit Maria und Josef zu schicken, 
um das Erlebnis hautnah zu erfahren. 

Wo: Kirche St. Ulrich Beuren 
Wann: 24.12.2022 um 13:00 Uhr 

Bei starkem Regen wird das Krippenspiel 
nicht stattfinden! 
Bringen Sie gerne Freunde und Familie mit. 
Wir freuen uns auf Sie! 
  
Silvesterkonzert für zwei Trompeten und 
Orgel 
Zum Ausklang des Jahres 2022 erklingt 
am 30.12.22 um 17 Uhr 
in der Wallfahrtskirche St. Maria in Beten-
brunn (Heiligenberg) 
Musik für die Kombination von zwei Trom-
peten und Orgel. Im Mittelpunkt des Kon-
zerts steht Georg Friedrich Händels be-
rühmte Feuerwerksmusik, in der neben 
Piccolotrompeten auch Corni da Cacchia 
zum Einsatz kommen. Die Trompeter Daniel 
Bucher (Kirchheim/Teck) und Florian Keller 
(Langenargen) präsentieren barocke kon-
zertante Musik von Antonio Vivaldi sowie 
eine gemäßigt, moderne Suite von Eric Ewa-
zen. Orgelbearbeitungen über weihnacht-
liche Choralmelodien (Stille Nacht, In dulci 
jubilo, Adeste fideles) von Denis Bédard und 
Marcel Dupré gespielt von Münsterorganist 
Patrick Brugger (Salem) bereichern das Pro-
gramm. Alle drei Musiker von Trio Toccata 
haben an der Musikhochschule Stuttgart 
studiert und sind als Musikpädagogen und 
Solisten tätig. Seit mehreren Jahren spielen 
sie gemeinsam Konzerte im Raum Boden-

see/Oberschwaben/Allgäu. Mit dem Kon-
zert soll der 500. Geburtstag des Gusses 
der Betenbrunner Glocken gefeiert werden, 
weswegen an mehreren Stellen im Konzert 
auch das Geläut passend zur Musik zu hören 
sein wird. 
Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen 
unter www.triotoccata.eu. 
  
Sternsinger 
Wenn die Sternsinger in den ersten Tagen 
des Jahres 2023 den Segen Gottes zu den 
Menschen bringen und Spenden für Kinder 
in Not sammeln, bitten wir Sie, die Kinder 
freundlich zu empfangen. Öffnen Sie den 
Sternsingern Ihre Tür, sie möchten singen 
und Ihrem Haus den Segen anzeichnen. 
  
Viele Kinder auf der Welt leiden Not und hof-
fen auf ein besseres Leben. Die Sternsinger 
setzen sich dafür ein, dass es gut weitergeht 
auf unserer Erde, sie machen Mut, dass sich 
etwas ändern kann. 
  
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass in 
verschiedenen Teilorten nicht alle Straßen 
von den Sternsingern besucht werden kön-
nen, da es entweder an Kindern oder an er-
wachsenen Begleitern fehlt. 
  
Gerne können Sie Ihre Spende auch im 
Pfarrbüro abgeben, wenn die Sternsinger 
Sie nicht erreicht haben. 
  
Sternsinger Frickingen  
NEU: nur mit Anmeldung ist ein Besuch 
der Sternsinger möglich. 
Sie wohnen in Frickingen und wünschen ei-
nen Besuch der Sternsinger? 
Dann melden sie sich telefonisch im Pfarr-
büro Frickingen, Kirchstraße 14 
Tel. 07553 / 919944-23 zu folgenden Öff-
nungszeiten an: 
  
am Freitag, 23.12.2022 von 9.00 -12.00 Uhr 
am Mittwoch, 28.12.2022 von 14.00 -17.00 
Uhr 
am Donnerstag, 29.12.2022 von 14.00-17.00 
Uhr 
oder bei Elvira Fruh (Sternsinger-Verant-
wortliche in Frickingen) 
Tel.07554 / 8120 bis spätestens 31.12.2022 
    
Bitte haben Sie Verständnis für diese Art der 
Durchführung in Frickingen, da sich nur we-
nige Kinder/Jugendliche für die Aktion ge-
meldet haben. 
  
In Bruckfelden sind die Sternsinger am Mitt-
woch, 28.12. 2022 unterwegs und in Ricken-
bach am Montag, 02.01.2023 (keine Anmel-
dung notwendig). 
  
In Altheim sind die Sternsinger wie gewohnt 
am 6. Januar 2023 unterwegs und kommen 
in alle Häuser (ohne Anmeldung) 
Bei Fragen in Altheim: Marlene Vogler 
(Sternsinger-Verantwortliche in Altheim) Tel. 
07554 / 662 
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Sternsinger Neufrach 
Leider haben sich nicht so viele Sternsinger 
für Neufrach gefunden, so dass sich bitte die 
Haushalte melden, die von den Sternsingern 
besucht werden sollen. Bitte unter folgen-
der Nummer anmelden: 015254208442. 
Falls sich doch noch Sternsinger finden, bit-
te dringend bei Antje Möller unter der glei-
chen Nummer melden. 
Außerdem suchen wir noch Jemanden, der 
für den 30.12.2022, für die Sternsinger im 
Pfarrheim Neufrach Spaghetti mit Bologne-
se kocht. 
  
Benefizkonzert der Oberwiesen  
Weisenbläser 
Herzliche Einladung zu einem unterhaltsa-
men Konzertabend am 
05.01.2023 um 19:30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Neu-
frach 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
Sammelaktion für die Tafel in Markdorf 
„Wir sind für andere da!“ – wir sammeln für 
die Tafel in Markdorf. 
Bringen Sie einfach haltbare Lebensmittel, 
Hygieneartikel etc.jeweils bis zum ersten 
Sonntag eines Monats mit in die Kirche St. 
Peter und Paul in Neufrach. 
Nächste Termine: 08.01.2023 /  
05.02.2023/ 05.03.2023 / 02.04.2023. 
  
7-tägige Kulturreise der Kirchengemein-
de Salem-Heiligenberg 
„Mit der Weser an die Nordsee“ vom 
28.04. bis 04.05.2023 
Das ist der Titel unserer Kulturreise 2023. 
Wir fahren mit dem Bus bis Hameln. 
Hier machen wir für drei Nächte Station, 
ebenso in Bremen. 
Tagesausflüge führen uns dann zu Sehens-
würdigkeiten wie Kloster Loccum, Stadtha-
gen, dem Klimahaus in Bremerhaven und 
Cuxhaven-Duhnen, um nur einiges zu nen-
nen. 

Reisen Sie mit uns in netter Begleitung 
in diese schöne Ecke Deutschlands. 
Die Reise kostet 962,- € im DZ und beinhal-
tet alle Eintritte und Ausflüge  laut Prospekt. 

Die Reiseleitung erfolgt durch Dekan Peter 
Nicola und Tatjana Strohmaier. 
Der Reiseveranstalter ist Wegis Reisen aus 
Ahausen. 

Ein ausführliches Reiseprospekt erhalten Sie 
im Pfarrbüro Mimmenhausen 
sowie auf unserer Homepage 
www.kath-salem.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 
  
Jahresrückblick 2022 in unserer  
Seelsorgeeinheit 
29 Trauungen 
65 Erstkommunion 
93 Taufen 
81 Beerdigungen 
139 Kirchenaustritte 
77 Firmungen 
 3 Wiedereintritte 
Öffnungszeiten unserer Pfarrbüros in 

den Weihnachtsferien 
Freitag 23.12.2022 
09:00 – 12:00 Uhr in Salem und Frickingen 
Dienstag 27.12.2022
09:00 – 12:00 Uhr in Salem 
Mittwoch 28.12.2022 
14:00 – 17:00 Uhr in Frickingen 
Donnerstag 29.12.2022 
14:00 – 17:00 Uhr in Frickingen 
Freitag 30.12.2022 
09:00 – 12:00 Uhr in Salem 
Montag 02.01.2023 
09:00 – 12:00 Uhr in Salem 
Dienstag 03.01.2023 
09:00 – 12:00 Uhr in Salem 
Mittwoch 04.01.2023 
14:00 – 17:00 Uhr in Frickingen 
Donnerstag  05.01.2023 
09:00 – 12:00 Uhr in Salem und Frickingen 
  
Der Anrufbeantworter wird in regelmäßigen 
Abständen über die Feiertage abgehört.
  
Pfarrbüro Salem-Mimmenhausen 
Kirchgasse 1 
Tel.: 0 75 53/91 99 44- 0 
E-Mail: pfarrbuero.salem@kath-salem.de 

Reguläre Öffnungszeiten ab dem 09.01.2023: 
Mo 14:00 – 17:00 Uhr 
Di 11:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Do 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12:00 Uhr 
  
Pfarrbüro Frickingen 
Kirchstraße 14 
Tel.: 0 75 53/91 99 44- 23 
E-Mail: 
pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 

Reguläre Öffnungszeiten ab dem 09.01.2023: 
Di:  08:00 – 09:00 Uhr 
Mi: 14:00 – 17:00 Uhr 
Fr:  08:00 – 12:00 Uhr 
  
Seelsorgeteam: 
Pfarrer Peter Nicola, Dekan 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-10 
E-Mail: dekan.nicola@kath-salem.de 
  
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator  
Tel.: 0 75 53/91 99 44-11 
E-Mail: pfarrer.blaser@kath-salem.de 
  
Verena Kreutter, Pastoralreferentin 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-14 
E-Mail: 
pastoralreferentin.kreutter@kath-salem.de 
  
Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage: www.kath-salem.de. 
 

 

Bücherei St. Peter und Paul 
Weihnachts-Ferien  
Die Bücherei öffnet wieder am Sonntag, 10. 
Januar 2023.
 
Wir danken allen Besuchern der Bücherei 
für die vielen schönen Begegnungen, Ge-
spräche und das entgegen gebrachte Ver-
trauen und wünschen allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest, erholsame Ferientage, Ge-
sundheit und alles Gute für das neue Jahr. 
Das Bücherei-Team: Sigwina Englhardt, 
Ingrid Fischer-Tröstler, Lina Früh, Theresa 
Kaiser, Claudia Kiebler, Petra Koppe, Carola 
Schmieder, Corinna Staschewski, Gertrud 
und Eberhard Schied 
 
Öffnungszeiten der Bücherei 
Sonntag 9.30-10.30 Uhr 
Dienstag 16.00-18.00 Uhr
Mittwoch 16.00-18.00 Uhr
Tel.: Bücherei 07553/8279301 
 

 

Evang. Kirchengemeinde 
Salem-Heiligenberg 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Di, Do, Fr. von 10.00 - 12.00 Uhr 
und Di von  14.00 - 18.00 Uhr 
    
Ev. Pfarramt Salem-Heiligenberg 
Schlossstraße 13, 88682 Salem 
Tel.: 07553-280 
buero@ev-kirche-salem.de 
  
Pfarrer Matthias Schmidt 
regelm. Sprechzeit Do 14.00 - 17.00 Uhr 
(außer in den Ferien) 
weitere Termine n. Vereinbarung 
Tel.: 07553-1708 
pfarrerschmidt@ev-kirche-salem.de 
  
in den Ferienzeiten sind Abweichungen 
möglich 
  
Gottesdienste und Veranstaltungen 
Samstag, 24.12.2022 
Heiligabend 
15:00 Uhr Evang. Betsaal Schloss Salem 
Krippenspiel 
Pf. Schmidt u. Team 
16:30 Uhr Evang. Betsaal Schloss Salem 
Christvesper 
Pf. Schmidt 
18:00 Uhr Ev. Johanneskirche, Heiligenberg 
Christnacht : „Hei, kummet, mir gond gi 
Bethlehem“ 
Team: Follert, Stürzenhofäcker und Nass 
  
Sonntag, 25.12.2022 
1. Christtag 
10:00 Uhr Evang. Betsaal Schloss Salem 
Festgottesdienst m. Bläsern 
Pf. Schmidt 
  
Montag, 26.12.2022 
2.Christtag 
10:00 Uhr Ev. Johanneskirche Heiligenberg 
Festgottesdienst 
Pf. Schmidt / Musik: Ehepaar Follert 
  
Samstag, 31.12.2022 
Altjahresabend 
16:00 Uhr Ev. Betsaal Schloss Salem 
Abendmahlsfeier 
Pf. Schmidt 
17:30 Uhr Ev. Johanneskirche Heiligenberg 
Abendmahlsfeier 
Pf. Schmidt 
Sonntag, 08.01.2023  
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10:00 Uhr, Evang. Betsaal Schloss Salem 
Gottesdienst 
Prädikant Hans Martin Braun 
Montag, 09.01.2023  
10:30 Uhr, Lesegruppe Kindergarten 
Ev. Gemeindehaus, 1.OG 
  
Dienstag, 10.01.2023  
10:30 Uhr, Schülerlesestunde SBBZ 
Frau Münzenmeier und Frau Pröbstle 
Ev. Gemeindehaus, 1.OG Bibliothek 
15:00 Uhr, Literaturkreis am Nachmittag 
Ansprechpartnerin Frau Strohmann 
ev. Gemeindehaus, kl. Saal 
  
Mittwoch, 11.01.2023  
10:30 Uhr, Konfi- Kurs 
Ev. Gemeindehaus Salem, gr. Saal und Weit-
blick 
  
Donnerstag, 12.01.2023  
18:30 Uhr, Hospizgruppe Salem e.V. 
Schulung 
Ev. Gemeindehaus, Weitblick 
  
Freitag, 13.01.2023  
09:30 Uhr, Sprachkurs Ukraine 
Ansprechp.: Ursula Hefler 
Ev. Gemeindehaus Salem, Weitblick 
19:00 Uhr, Bläserprobe 
nach Absprache 
Ev. Johanneskirche Heiligenberg od. Ev. Ge-
meindehaus 
  
Sonntag, 15.01.2023  
Themenabende im Januar 
Ausstellung „Rebellinnen“ 
vom 15.01.-01.02.2023 
Ev. Gemeindehaus Salem, 
10:00 Uhr, Ev. Gemeindehaus Salem 
Gottesdienst - Predigtreihe „Die 12“ 
Pf. Schauber „Judas“, anschl. Kirchenkaffee 
16:00 Uhr, Vernissage zur Ausstellung 
Ansprechpartnerin: Frau Ursula Hefler 
Ev. Gemeindehaus, gr. Saal 
  
Weihnachtsgottesdienste 
Unsere Weihnachtsgottesdienste im Evang. 
Betsaal Schloss Salem und in der Evang. 
Johanneskirche Heiligenberg finden in die-
sem Jahr wieder in gewohnter Weise statt. 
Wir laden Sie herzlich dazu ein! Besondere 
Schutzmaßnahmen gelten zur Zeit nicht. 
Es empfiehlt sich jedoch, eine FFP2-Maske 
mitzunehmen, um im Bedarfsfall bei grö-
ßerem Gedränge sich und andere schützen 
zu können. Die Räume werden ausreichend 
geheizt. 
Weitere Informationen zu unseren Kirchen-
gemeinden, zu Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen finden Sie im Internet unter: 
www.ev-kirche-salem.de 

Interessantes  
und Wissenswertes

Feiertage  
und Ferien:  
Fahrpläne beachten 
Besonderheiten rund um Weihnachten 
und Neujahr 
Wer an Weihnachten und um den Jahres-
wechsel mit Bus und Bahn unterwegs ist, 
sollte auf Besonderheiten in den Fahrplä-
nen achten. 
  
Am Heiligen Abend  (24. Dezember) und 
an Silvester (31. Dezember) fahren zahlrei-
che Busse und Bahnen nicht, insbesondere 
in den Abendstunden. Diese sind in den 
Fahrplänen besonders gekennzeichnet. An 
den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. De-
zember) sowie an Neujahr (1. Januar) und 
Heilige Drei Könige (6. Januar) gelten die 
Feiertagsfahrpläne. 
  
Außerdem sind Schulferien: In Baden-Würt-
temberg ab Mittwoch, 21. Dezember, und in 
Bayern ab Samstag, 24. Dezember. Bestimm-
te Busse und Bahnen, die in den Fahrplänen 
ebenfalls gekennzeichnet sind, fahren wäh-
rend der Ferien nicht. Erster Schultag nach 
den Ferien ist in beiden Bundesländern am 
Montag, 9. Januar. 
  
Wer also rund um Weihnachten und den 
Jahreswechsel mit Bus und Bahn fährt, sollte 
dem Fahrplan besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Am einfachsten ist es, die ge-
wünschte Verbindung online abzufragen, 
beispielsweise auf www.bodo.de oder in der 
bodo-FahrplanApp. 
  
Neue Fahrpreise ab 1. Januar  
Deutschlandticket und JugendticketBW 
vor dem Start 
Fahrkarten des bodo-Tarifs kosten ab 1. 
Januar durchschnittlich 6,3 Prozent mehr. 
Zugleich kündigen sich mit dem Deutsch-
landticket und dem JugendticketBW zwei 
besonders günstige Angebote für regelmä-
ßige Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs 
an. Änderungen gibt es außerdem bei der 
Fahrradmitnahme sowie bei Gruppenfahr-
ten. 
  
„Wir müssen die Preise für Einzelfahrschei-
ne und Zeitkarten um durchschnittlich 6,3 
Prozent anheben. Anders geht es angesichts 
der extrem gestiegenen Energiekosten 
nicht“, sagt bodo-Geschäftsführer Jürgen 
Löffler. „Eigentlich wären 15 Prozent not-
wendig. Aber glücklicherweise leisten unse-
re Landkreise finanzielle Unterstützung.“ 
  
So kostet beispielsweise der Einzelfahr-
schein für eine Tarifzone künftig 2,50 statt 
bisher 2,40 Euro. Eine Tageskarte für eine 
Person im gesamten bodo-Netz gibt es ab 1. 
Januar für 18,60 statt bisher 17,50 Euro. Die 
Gesamtübersicht der neuen Preise ist unter 
www.bodo.de verfügbar. 

Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
muss im neuen Jahr aber nicht zwangsläufig 
teurer werden. Denn auch Bund und Länder 
greifen in den Geldtopf und ermöglichen 
mit Milliardenbeträgen das Deutschlandti-
cket, das voraussichtlich ab 1. April nutzbar 
sein wird. Der offizielle Verkaufsstart steht 
zwar noch nicht fest, wohl aber die grund-
sätzlichen Bedingungen: Für 49 Euro monat-
lich kann eine Person deutschlandweit rund 
um die Uhr sämtliche Verkehrsmittel des öf-
fentlichen Nahverkehrs nutzen. 
  
Ab dem 1. März gibt es mit dem Jugendti-
cketBW zudem ein neues Angebot für junge 
Leute in Baden-Württemberg: Für 365 Euro 
pro Jahr gilt es landesweit sowie ohne zeitli-
che Einschränkungen im Nahverkehr. Schü-
ler können unter abo.bodo.de bereits jetzt 
die Umstellung ihrer bisherigen Monats-
karte auf das JugendticketBW beantragen – 
und sie sollten es möglichst bis Mitte Januar 
erledigen, wenn sie das Ticket pünktlich ab 
dem 1. März nutzen wollen. 
  
Sowohl das Deutschlandticket als auch das 
JugendticketBW werden Bestandteile des 
bodo-Fahrscheinangebots sein. „Wir freuen 
uns, dass wir beide Tickets unseren Fahrgäs-
ten anbieten können“, sagt Jürgen Löffler. 
„Ob nun eine Fahrkarte aus dem herkömm-
lichen bodo-Tarif oder das Deutschlandti-
cket oder das Jugendticket das passende 
Produkt ist, hängt vom individuellen Mobi-
litätsbedürfnis ab. Wer Bus und Bahn häu-
figer nutzt, wird aber in der Regel mit dem 
Deutschlandticket oder dem Jugendticket 
eine gute Wahl treffen.“  
  
Mit dem neuen Jahr gibt es darüber hinaus 
Veränderungen bei der Fahrradmitnahme: 
Ab dem 1. Januar können Fahrräder im Bus 
grundsätzlich nicht mehr mitgenommen 
werden. Ausnahmen sind die Regiobus-
Linie 500 zwischen Überlingen und Sigma-
ringen sowie diejenigen Busse im Landkreis 
Lindau, deren Liniennummer aus zwei Zif-
fern besteht. Bei der Bahn ändert sich hin-
sichtlich der Fahrradmitnahme nichts. 
  
Gruppenfahrten müssen ab dem 1. Janu-
ar grundsätzlich nicht mehr angemeldet 
werden. Einzig bei Bahnfahrten mit der 
Deutschen Bahn und mit Go Ahead ist eine 
Anmeldung für größere Gruppen weiterhin 
erforderlich: ab 37 Personen bei der Deut-
schen Bahn und ab 21 Personen bei Go 
Ahead. Bei der Bodensee-Oberschwaben-
Bahn entfällt die Anmeldepflicht für Grup-
pen vollständig. 
 
www.bodo.de 
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Aus der Region

Achtsam – Elternsein /  
Mindful parenting 
Wenn wir unseren Kindern beibringen 
möchten achtsam und fürsorglich mit 
sich selbst und anderen umzugehen, 
dann dürfen wir zuallererst bei uns selbst 
anfangen. 

Der Kurs «Mindful Parenting» (Achtsamkeit 
und Selbstfürsorge für Eltern) wurde von 
Prof. Susan Bögels an der Universität Ams-
terdam entwickelt. 
Die auf das Elternsein ausgerichteten Acht-
samkeitsübungen führen zu einer bewuss-
ten Begegnung der Teilnehmenden mit 
ihrer Elternrolle. Sie lernen, sich und ihre 
Reaktionen besser zu verstehen und mit-
fühlend damit umzugehen. Neben kurzen 
Inputs zu psychologischen und neurobio-
logischen Hintergründen, stehen Meditati-
onen, Achtsamkeitsübungen, das Üben zu 
Hause und der Austausch in der Gruppe im 
Zentrum des Kurses. 
Er richtet sich vor allem an Eltern mit Kin-
dern ab ca. 2 Jahren. Mindful Parenting 
eignet sich für alle Erwachsene die eine „El-
tern-/Erziehungsrolle“ haben. 
Im Kurs enthalten sind: ein persönliches Vor-
gespräch, 7 Abende zu 2 Stunden. 

Zeit/Termine:  montags, jeweils von 19.30 
bis 21.30 Uhr 
23.1./30.1./6.2./13.2./27.2./6.3./13.3.2023 
und ein individuelles kostenfreies  Vorge-
spräch zum Kennenlernen der Vorgehens-
weise. 
  
Ort:  Die Achtsamkeit-Meditationsgruppe  
findet in den Räumen der psychologische 
Beratungsstelle des Caritasverbandes Linz-
gau e.V. statt. 
  
Gruppenleitung:  Ulrike Neumann, Dipl. 
Sozialpädagogin, Hypnotherapeutin, Medi-
atorin 
Kursgebühr:  75,00 Euro (an den Kosten soll 
die Teilnahme nicht scheitern). 
Bitte sprechen Sie uns an. 
  
Anmeldung bis zum 16. Januar 2023 un-
ter:  
Caritasverband für das Dekanat Linzgau e.V 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche 
Telefon: 07551 8303-0, E-Mail: psychologi-
sche.beratungsstelle@caritas-linzgau.de 
  

  
Betreuungsgruppe für  
Menschen mit Demenz hat 
freie Plätze 
Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis 
e.V.  bietet schon seit mehreren Jahren 
im westlichen Bodenseekreis ambulante 
Betreuungsgruppen für Menschen mit ei-
ner Demenzerkrankung an. Die Gruppen 
treffen sich an zwei Tagen in der Woche, 
Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 

14.00 – 17.00 Uhr im Rotkreuzzentrum in 
Uhldingen-Mühlhofen, Hallendorfer Str. 8 
an.  Bei der Auswahl der Angebote gehen 
wir auf die individuellen Interessen und 
Stärken der Gruppenteilnehmer ein und es 
werden Elemente aus der Bewegungs-, Ge-
staltungs- und Musiktherapie verwendet. 
Das Gruppenangebot hat das Ziel, unsere 
Gäste in verschiedener Hinsicht „anzuregen“, 
sie Geselligkeit, Abwechslung und Gemein-
schaft erleben zu lassen und sich wohl und 
geborgen zu fühlen. Gleichzeitig bedeutet 
das Angebot eine Entlastung für die betreu-
enden Angehörigen und ermöglicht ihnen 
Zeit für sich zu haben. Diese Gruppen, die 
von einer professionellen Kraft aus dem 
Bereich der Altenhilfe und ehrenamtlichen 
Helfern betreut werden, haben Plätze frei. 
Ein Fahrdienst ist vorhanden. 
  
Bei den Pflegekassen kann eine Kostenbe-
teiligung für dieses Angebot beantragt wer-
den. 
  
Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte   an den Kreisverband des Deutschen 
Roten Kreuzes in Friedrichshafen,  Frau Bru-
na Wernet, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Tele-
fon: 07541/504-126. 
  

   

 „Schlagfertigkeit mit Humor - für Frauen“ 
Dieser Vortrag widmet sich der weiblichen 
Kommunikation und wie Sie Ihrer Spontani-
tät auf die Sprünge helfen und mit Witz und 
Esprit auf verbale Angriffe reagieren können. 
In Mardorf am Dienstag, 10.01.2023, 19:00-
21:15 Uhr, Kurs-Nr. FB506301MA* / 21,00 EUR. 
 
„Scratch-Projekte“  In diesem Kurs lernen 
Sie den Weg, wie Sie von einer Idee zum 
fertigen Programm kommen. In Mardorf ab 
Mittwoch, 11.01.2022, 5 Termine mittwochs, 
19:30-21:00 Uhr, Kurs-Nr. FB503103MA* / 
75,00 EUR. 

„Grundsteuererklärung?“ - Die mach` 
ich einfach selbst! Ihr Dozent zeigt Ihnen, 
wie sowohl auf elektronischem Weg über 
„Mein Elster“ als auch durch Ausfüllen der 
Papierformulare unterschiedlichste Grund-
steuererklärungen (z. B. für ein EFH, MFH, 
die ETW, im Allein- oder Miteigentum, in 
Baden-Württemberg oder anderen Bundes-
ländern) zu fertigen sind. Dozent: Volker Rie-
chert, Diplom-Kaufmann, Bilanzbuchhalter 
und Steuerfachwirt. In Überlingen am Mitt-
woch, 11.01.2023, 17:45-21:00 Uhr, Kurs-Nr: 
FB500108ÜB* / 65,00 EUR (gültig ab 6 TN)
 
 „ONLINE: Tastaturschreiben in 6 Stun-
den“  Nach der multisensorischen Methode 
lernt ihr in nur sechs Stunden Unterricht, 
blind mit zehn Fingern auf der Computer-
tastatur zu schreiben! Online ab Freitag, 
13.01.2023, 4 Termine freitags, Schüler: 
17:00-18:30 Uhr, Kurs-Nr: FB501008OL* / 
58,60 EUR (inkl. Lehrbuch), Erwachsene: 
19:00 -20:30 Uhr, Kurs-Nr: FB501006OL* / 
58,60 EUR (inkl. Lehrbuch).
 
„Espresso: Word - Fortgeschrittene Teil 
1“ Themen: Tabulatoren; Schnellbausteine 
erstellen, bearbeiten und verwenden; Ein-
satzmöglichkeiten spezieller Steuerzeichen; 
Grafiken einfügen, bearbeiten und positio-
nieren; Unterschiedliche Kopf- und Fußzei-
len. Kleine Gruppe 1 bis 3 Personen. In Mark-
dorf am Freitag ab 13.01.2023, 14:00-17:00 
Uhr, Kurs-Nr: FB501302MA* / 85,00 EUR. 

„Körpersprache - Dein Körper spricht im-
mer“  Dieser Workshop richtet sich an junge 
Leute, Berufstätige, Eltern, die Lust haben, 
ein Bewusstsein zu entwickeln für eigene 
und auch fremde Körperbotschaften. In 
Hagnau am Samstag, 14.01.2023, 09:30-
15:00 Uhr, Kurs-Nr. FB506307HA* / 55,00 
EUR (gültig ab 5 Teilnehmenden). 

„ONLINE: PowerPoint – Grundkurs“  Im 
PowerPoint Grundkurs erlernen Sie die 
Grundlagen um mit PowerPoint zu arbei-
ten und eine Präsentation zu erstellen. Sie 
erlernen wichtige Funktionen, den Aufbau 
und die Struktur einer Präsentation. Online 
ab Montag, 16.01.2023, 3 Termine montags, 
18:00-21:30 Uhr, Kurs-Nr: FB501204OL* / 
112,00 EUR. 

* kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor 
Kursbeginn

EDV-Kursangebote der  
vhs-Bodenseekreis 
„Computer - Kompaktkurs für Best-Ager“ 
Sie wollen sicher werden im Umgang mit 
diesem Medium? Oder Bilder an eine E-Mail 
anhängen? Sie wollen aber auch Ihren PC in 
einen aufgeräumten Zustand bringen - alles 
wiederfinden, was Sie gespeichert haben? 
In Markdorf ab Dienstag, 10.01.2023, 6 Ter-
mine dienstags, 14:00-17:00 Uhr, Kurs-Nr. 
FB501002MA* / 162,00 EUR (inkl. Lehrbuch). 

„Android II - Aufbaukurs für Smartpho-
nes“ Der Kurs richtet sich an Nutzer, die sich 
mit den Grundfunktionen bereits vertraut 
gemacht haben und noch mehr aus Ihrem 
Android herausholen wollen. In Überlin-
gen ab Dienstag, 10.01.2023 und Donners-
tag, 12.01.2022, 18:00-20:00 Uhr, Kurs-Nr. 
FB501810ÜB* / 40,00 EUR. 

„Freies Sprechen und Auftreten vor Pub-
likum“  Ihr Auftreten ist Ihr Erfolgsrezept. In 
Markdorf ab Dienstag, 10.01.2023, 4 Termi-
ne dienstags, 17:00-18:30 Uhr, Kurs-Nr. FB-
506205MA* / 49,92 EUR ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Weihnachtshähnchen 
MIT MARONENFÜLLUNG

UNSER X-MAS REZEPT

ZUTATEN FÜR DIE MARONENFÜLLUNG:

• 2 Weckle
• 200ml Milch
• 75g Butter
• 2 Eigelb
• 1 Prise Muskatnuss
• 1 Prise Salz
• Majoran
• Zimt
• 1 Prise Zucker

• 1 Äpfel
• 1 Schalotten
• 100g gekochte 

Maronen
• ca. 50g Paniermehl 

nach belieben
• 2 Eiweiss, steif 

geschlagen

ZUBEREITUNG MARONENFÜLLUNG:

Brötchen in Milch einlegen

In einer Schüssel die Butter schaumig rühren.

Nach und nach die Eigelbe zugeben.

Eiweiss aufbehalten.

Das eingelegte Brot ausdrücken und sehr fein hacken 
oder pürieren.

Muskatnuss, Majoran, Zimt, Salz und Zucker dazugeben.

Einen Apfel und eine Schalotten in Würfel schneiden, 
Maronen vierteln und in die Knödelmasse geben.

Alles gut mischen. Ist die Füllung zu fl üssig, etwas 
Paniermehl zugeben.

Zwei Eiweiss steif schlagen und zuletzt das geschlagene 
Eiweiss vorsichtig darunterheben.

Die Füllung in die Bauchhöhle füllen.

Nicht bis oben voll, so dass noch etwas Luft in die Bauch-
höhle gelangen kann.

ZUTATEN:

• 1 steingrübler Weidehähn-
chen

• Maronenfüllung
• Hühnerbrühe
• 3 Stangen Sellerie
• 2 Karotten
• 3 Zwiebeln
• 4 Knoblauchzehen

• 1 Apfel
• 200ml Apfelsaft
• 3EL Weinbrand
• mehlige Kartoff eln
• Grosszügig Entenfett (oder 

Schweineschmalz, Butter)
• Rotkohl
• Feldsalat

ZUBEREITUNG 

Backofen auf 180 Grad vorheizen

Kartoff eln vorkochen. 
Ofenform mit Entenfett im Ofen vorheizen.
Kartoff eln absieben. Deckel drauf und dann das Sieb fest schüt-
teln, damit die Oberfl äche leicht aufraut. Kartoff eln in das heisse 
Entenfett geben und darin wälzen bis die gesamte Oberfl äche 
der Kartoff eln mit Fett bedecken ist.
Gut Salzen und ab in den Backofen.

Das gefüllte steingrübler Weidehähnchen zusammen mit dem 
Gemüse, Apfelsaft und Weinbrand in den Backofen schieben.

Regelmässig mit der Brühe übergiessen.

Bei 180Grad für 60-70min braten.

Nach Ende der Garzeit das Bio Weihnachtshähnchen herausneh-
men.

Den Saft mit dem Gemüse abschöpfen und pürieren. Aufkochen 
und eventuell mit Sossenbinder andicken.

Das Gericht mit Rotkohl, Feldsalat und den knusprigen Kartof-
feln servieren.



© Marion Söffker/DEIKE

Primo  
KIDS

Das Krippenspiel
Jedes Jahr üben die Kinder der Kinderkirche ein Krippenspiel ein und  
präsentieren es stolz ihren Eltern, Großeltern und Freunden.

1.   Zu welcher Zeit wird das Krippenspiel aufgeführt?  
Wenn du die Buchstaben in den Sternen richtig ordnest, erfährst du es. 

2.  Aus der großen Sternschnuppe ist ein Stück herausgebrochen.  
Welches der Teile 1 bis 5 gehört in die Lücke? 

3.  Ein Hirtenjunge hat Maria eine kleine Schatzkiste mitgebracht.  
Findest du sie? 

LÖSUNG 
1.  Advent

2.  Teil 4 gehört in die Lücke.

3.  Siehe Abbildung.

4.  6 Sterne haben 6 Zacken 
(siehe Abbildung).

5.  „Ihr Kinderlein, kommet“ 
(Kirche, Herz, Birne, Feder, 
Engel, Eis, Note, Mütze) 

4.   Für die Aufführung haben die Kinder viele Sterne 
ausgeschnitten. Wie viele davon haben 6 Zacken? 

5.   Am Ende der Aufführung singen alle zusammen  
ein Weihnachtslied. Wenn du das Bilderrätsel 
richtig löst, erfährst du den Titel.



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07553 916 71 42 • 0170 81 58 400 • www.klavierbau-jacobi.de

Zur Verstärkung unseres Teams in 

Überlingen
suchen wir zum sofortigen Eintritt eine/n

KFZ-Mechatroniker (m/w/d) 

KFZ-Meister (m/w/d) mitarbeitend

Bewerbungen an:
m.bach@bach-ohg.de

www.DasAutohausBach.de
Heiligenbreite 21     -     88662  Überlingen

Für unsere Augenpraxis in Überlingen suchen wir ab 
sofort eine(n) 

Med. Fachangestellte(n)
oder Optiker(in) 

in Teilzeit/Vollzeit

Aushilfe auf 450,- €-Basis

Bewerbungen an 
Augen Partner Gruppe
Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Info@augen-partnergruppe.de 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünschen wir allen unseren Patienten.

Unsere Praxis ist vom 22.12.22 bis zum 08.01.23 geschlossen.
Zahnärztlicher Notdienst Tel. 01805-911620

Ihr Praxisteam
m.sc. Rolf Albert
Zahnarztpraxis

Münsterstr. 35 • 88662 Überlingen
Tel. 07551 - 2588

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



S’ 
immer 
dabei!

Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Ihr zuverlässiger Partner für:
- Kundendienst und Verkauf aller Elektrogeräte
- Elektro-Installation
- Planung und Beratung
- Beleuchtung aller Art
- KNX-Bus-System (zerti� ziert)
- Sicherheitstechnik
- Telekommunikation
- Fernsehtechnik aller Art

Am Riedweg 1/1 • 88682 Salem-Neufrach
Tel. 0 75 53 / 9 24 00 • Fax: 0 75 53 / 92 40 99

Mail: info@wirth-et.de • Internet: www.wirth-et.de

Ihr zuverlässiger Partner für:

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



Sehr geehrte Kundschaft, Geschäftspartner, 
Nachbarn und  Freunde
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unser Unternehmen zum 1. Januar 2023 an unseren Sohn Jeremias und 
seine Verlobte Melina, übergeben werden. Nach erfolgreicher Meisterprüfung ist nun auch der letzte notwendige Schritt getan.
Mit Dankbarkeit und voller Zuversicht freuen wir uns den Betrieb in die Hände der nächsten Generation zu geben.
Gleichzeitig wollen wir uns bei allen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue bedanken und sichern Ihnen weiterhin allerhöchste  
Kompetenzen zu. 

Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg – HENRY FORD

Das HOFER-Team wünscht frohe Weihnachten und ein friedvolles, gesegnetes neues Jahr.

Thomas & Anita
                        Jeremias & Melina
                                                   und alle Mitarbeiter

Am Wasserstall 5  |  88682 Salem  |  Tel. 07553 / 59 09 60  |  info@hofer-bad.de



Betriebsferien:
Unser Hofladen bleibt vom

01.01. - 26.01.2023 
geschlossen!

Baufnang 15 in 88682 Salem
Tel: 07553 7442
E-Mail: Obsthof.Marquart@gmx.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  8.30 – 18.00 Uhr  und  Sa.  8.30 – 16.00 Uhr 
Sonn- und Feiertags bis 01.05.2023 geschlossen!

Liebe Kunden, 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen fröhliche Weihnachten 
und ein gesundes glückliches Neues Jahr 2023.
DANKE für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. 
Ihre Familie Marquart



WICHTIGE INFORMATION

Liebe Kundinnen und Kunden, 
wir haben vom 24.12.2022 bis 03.01.2023 geschlossen.

Am Mittwoch, 04.01.2023 sind wir von 08.00 bis 14.00 Uhr und am 
Donnerstag, 05.01.2023 von 08.00 bis 16.00 Uhr für Sie erreichbar.

Gerne können Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail 
unter anzeigen@primo-stockach.de mitteilen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

morgen schöner wohnen

PLAMECO-Spanndecken
Schreinerei Fröhlich
88690 Unteruhldingen
 07556 / 286 99 55

... an nur
1 Tag montiert!

plameco.de/bodensee-sigmaringen

SPANNDECKEN







Ihre 

Weihnachts- 

grußanzeige im 

Heimatblatt...

FRICKINGEN
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Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr 2023
Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Jahre waren in vieler Hinsicht anspruchs-
voll für uns alle, geschäftlich wie privat. Umso mehr 
wissen wir es zu schätzen, dass Sie uns Ihr Vertrauen 
geschenkt haben und uns  treu bleiben. 
Dafür sagen wir von Herzen Danke und wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie erholsame Feiertage, ein 
wunderschönes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr 2023.

Uns als Familienunternehmen ist es eine Herzensan-
gelegenheit eine soziale Einrichtung aus unserer Re-
gion mit einer Weihnachtsspende zu unterstützen. In 
diesem Jahr haben wir uns für eine Spende an den 
„Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg im 
Breisgau“ entschieden. 

Ihr PRIMOVERLAG
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FROHE 
WEIHNACHTEN
Die besten Wünsche zum
Weihnachtsfest und Jahreswechsel. 
Ein herzliches Dankeschön 
für Ihr Vertrauen.

Firma

und Belegschaft
Reifen und Kfz-Betrieb
Henkerberg 9 (Industriegebiet)
88696 Owingen
Tel. 07551-3261 • Fax 07551-7117

wünscht Ihnen:  

das Team von 

 ROLAND`S KÜCHENLADEN KG
88699 Frickingen-Altheim • Tel. 07554 / 9729288699 Frickingen-Altheim • Tel. 07554 / 9729288699 Frickingen-Altheim • Tel. 07554 / 97292
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Liebe Patienten!

Wir bedanken uns für das im vergangenen 
Jahr entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr! 

Ihre 

Kirchstr. 11 | 88699 Frickingen | Tel. 07554/8501
www.zahnarzt-frickingen.de

Frohe  Weihnachten
und ein gutes, gesundes neues Jahr!

Friseursalon Thomas Mattes 
88699 Frickingen • Tel.: 07554 85 07

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.  
Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein  

frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 2023.

Betriebsferien von Mo 02.01. bis einschl. Mo 09.01.2023

Elektrotechnik-Service

Hauptstr. 6a
88699 Frickingen-Altheim

Tel.: 07554 / 87 21

EINE SCHÖNE

WÜNSCHEN IHNEN 
IHRE RECHTSANWÄLTINNEN 

IN SALEM 

Rechtsanwältin 
Martina Spintig
 07553 / 5379 300

Rechtsanwältin 
Sonja Aran 

 07553 / 5379 388

Weihnachtszeit

Die besten Wünsche
zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel.

Ein herzliches Dankeschön
für Ihr Vertrauen.

Bei verstopften Rohren 
hilft Michael Raff sofort!

Notdienst rund um die Uhr.

Rohrreinigung und Rohrsanierung
Prielstr. 38  •  88696 Owingen

Tel. 07551/948390 • Fax 07551/948391
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Hausärztlich-Internistische Praxis Frickingen

Sylvain Marc Behrenberg

Facharzt für Innere Medizin

Kirchstr. 20  88699 Frickingen

Liebe Patienten!
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen
 guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir danken Ihnen herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Ihr Praxisteam
Sylvain Behrenberg 

Gabriele Knauer       Martina Moser

Unsere Praxis bleibt vom 

02.01.2023 - 06.01.2023
geschlossen.

Wir senden

die schönsten Wünsche
für eine schöne Zeit mit

Familie
Freunde

Liebe
Lachen&

Frohe
Weihnachten

und einen guten Start 
ins neue Jahr

Am Riedweg 1/1, 88682 Salem
www.wirth-et.de • 07553 - 92400

FROHE WEIHNACHTEN

EIN GUTES NEUES JAHR

Kirchstr. 20; 88699 Frickingen
Tel.: 07554 1433; Fax 07554 8393

e-mail: renate.heilig@online.de
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Herzlichen Dank für die angenehme 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr !

Patrick und Heinrich Stengele mit Team

Tel. 07554 990892  info@h-stengele.de
Zur Öhmdwiesen 1 88633 Heiligenberg 

Friedvolle 
Weihnachtstage
& ein gutes neues 

Jahr 2023!

 W IR WÜNSCHEN IHNEN
 GLÜCK, GESUNDHEIT
UND VIEL ERFOLG
           IM NEUEN JAHR

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN.

Kirchstraße 5
88699 Frickingen

Telefon 0 75 54 / 2 41
www.metzgereihuegle.de
info@metzgereihuegle.de
www.metzgereihuegle.de
info@metzgereihuegle.de

Allen Kunden und Freunden unseres Hauses
frohe Weihnacht und viel Glück im neuen Jahr.
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Herzlichen Dank 
für Ihre Treue. 

Auf ein gesundes  
Jahr 2023 im Paradies.

Familie Grundler
WWW.LANDGASTHOF-PARADIES.DE

WÜNSCHT IHNEN EINE SCHÖNE

Weihnachtszeit
BETRIEBSFERIEN 

VON SILVESTER 

BIS 29. JANUAR

EIN HERZLICHES
DANKESCHÖN
FÜR DIE GUTE
ZUSAMMENARBEIT.
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

wünscht Ihnen

Familie
Markus 

Gruber
Ihr Zimmerermeister

aus Frickingen

EINE SCHÖNE WEIHNACHTSZEIT
& ein gutes neues JAHR 2023

Zum Jahresende vielen Dank für Ihr Vertrauen, Treue  
und Erfolg. Weitere gute Zusammenarbeit wünscht

B-S-B  
Beton Sägen Bohren
Ekrem Sylejmani
Tel. 0151-12300401 
Bsb-es@web.de

Fröhliche

WEIHNACHTEN
UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR!

Reifen  |  Felgen  |  Räder   |  Zubehör  |  Achsvermessung  |  Autoservice

Zum Degenhardt 21  |  88662 Überlingen
Tel. 07551 / 42 52  |  Fax 07551 / 36 39  |  info@reifenservice-engesser.de

WEIHNACHTEN
UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR!
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Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr. 
Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 2023.

Frohe  Weihnachten
und ein gutes, gesundes neues Jahr!

PHYSIOTEAM JOOS | KIRCHSTR.11 | 88699 FRICKINGEN | 07554 987199
www.physioteam-joos.de

Driving Home for Christmas . . .
—  Chris Rea —


